% ! Bundesnetzagentur’ Kopl&

Beschlusskammer 8 Aktenzeichen; BK8-08/1041-11

Beschluss

In dem Verwaltungsverfahren nach § 29 Abs. 1 EnWGi.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 1, § 4 Abs. 1
und 2 ARegV sowie § 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 11 ARegV

wegen Festlegung zur Bestimmung der Erl6sobergrenzenu.a.

hat die Beschlusskammer 8 der Bundesnetzagentur fur Elektrizitat, Gas, Telekommunikation,
Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn,

durch den Vorsitzenden Helmut Ful’,
den Beisitzer Rainer Bender
und den Beisitzer Daniel Matz

gegeniber der E.ON Bayern AG, Heinkelstral3e 1, 93049 Regensburg, vertreten durch den
Vorstand

- Netzbetreiber -
am 16.02.2009 beschlossen:

1 Die kalenderjahrlichen Erlosobergrenzen des Netzbetreibers werden fir den
Zeitraum der ersten Regulierungsperiode gemafd Anlage 1 dieses Beschlusses
festgelegt. Die Beschlusskammer behalt sich vor, den Netzbetreiber zu
verpflichten, seine jahrliche Erlésobergrenze beginnend ab dem 01.01.2010 im
Verlauf der Regulierungsperiode um die Mehrerldse einschiieBlich einer
angemessenen Verzinsung zu reduzieren, die er dadurch erzielt hat, dass er in
der Zeit vom 29. Oktober 2005 bis zur erstmaligen Genehmigung der
Netzentgelte nach der StromNEYV seine urspriinglichen Entgelte beibehalten hat.

2. Der Netzbetreiber ist verpflichtet, jeweils zum 1. Januar eines Kalenderjahres -
erstmalig zum 1 Januar 2010 - die Erlésobergrenze fur das jeweilige
Kalenderjahr anzupassen, sofern sich der Verbraucherpreisindex nach § 8



ARegV oder dauerhatft nicht beeinflussbare Kostenanteile nach § 11 Abs. 2 Satz
1 Nr. 1 bis 4; 6 bis 10 und 13, Satz 2 und 3 ARegV oder Mehr- oder Mindererlose
nach § 34 Abs. 1 ARegVi.V.m. § 11 StromNEV andern.

Der Netzbetreiber ist verpflichtet, innerhalb von 8 Wochen nach Zugang dieses
Bescheids unter Verwendung der vorgeschriebenen EXCEL-Datei eine
Verprobungsrechnung der Entgelte und die schriftiche Dokumentation der
Entgeltermifflung vorzulegen. Diese Datei ist auf der Internetseite der
Bundesnetzagentur zu finden unter dem Menlpunkt: Sachgebiete =
ElektrizitdtGas - Erhebung von Unternehmensdaten - Datentbermittiung
Mitteilungspflichten nach § 28 ARegV.

Der Netzbetreiber ist verpflichtet, zur Gewéhrieistung sachgerechter Entgelte bei
den Messentgelten den auf Einbau, Betrieb und Wartung der Messeinrichtungen
(Messstellenbetrieb) entfallenden Anteil der Entgelte gesondert auszuweisen.

Der Netzbetreiber ist verpflichtet, jahrlich zum 01. Januar — erstmals zum
01. Januar 2010 - die Anpassung der Erlésobergrenzen nach § 4 Abs. 3 Satz 1
Nr. 1 ARegV sowie eine Anderung aufgrund der Anderung von Mehr- oder
Mindererlésen nach § 34 Abs. 1 ARegVi.V.m. § 11 StromNEV mitzuteilen. Hierzu
hat der Netzbetreiber ausschlieBlich die aktuelle Version der von der
Bundesnetzagentur zum Download bereitgestellten EXCEL-Datei zu nutzen und
diese vollstandig und richtig ausgefillt zu Gbermitteln. Beim Ausfiillen der EXCEL-
Datei darf keine Veranderung an deren Struktur vorgenommen werden. Diese
Datei ist auf der Intemetseite der Bundesnetzagentur zu finden unter dem
Menilpunkt:  Sachgebiete =  Elektrizitdt/Gas >  Erhebung von
Unternehmensdaten-> Datentibermitilung Mitteilungspfiichtennach § 28 ARegV.

Der Netzbetreiber ist verpflichtet, der Beschlusskammer jahrlich zum 01. Januar
erstmals zum 01. Januar 2010 — eine etwaige Anpassung der Netzentgelte
schriftlich mitzuteilen. Im Falle einer Anpassung der Netzentgelte auf Grund von

nach § 17 Abs. 2 ARegV ist der Netzbetreiber
verpflichtet, zeitgleich die zur Uberpriifung der Netzentgelte nach § 17 ARegV
notwendigen Daten, insbesondere die Verprobungsrechnung der Entgelte sowie
die Dokumentation der Entgeltermittiung, in schriftlicher und elektronischer Form
vorzulegen.

Der Netzbetreiber ist verpflichtet, jeweils zum 30. Juni des darauf folgenden
Kalenderjahres = erstmals zum 30. Juni 2010 = die zur FUhrung des



10.

Regulierungskontosnach § 5 ARegV notwendigen Daten mitzuteilen. Dies betrifft
insbesondere die Differenz zwischen den zuldssigen Erlésen und den vom
Netzbetreiber unter Berlcksichtigung der tatséchlichen Mengenentwicklung
erzielbaren Erlosen sowie die Differenz zwischen den fir das Kalenderjahr
tatséchlich entstandenen Kosten fir die Inanspruchnahme vorgelagerter
Netzebenen sowie .den Kosten fir Zahlungen hinsichtlich vermiedener
Netzentgelte und den in der Erldsobergrenze diesbeziiglich enthaltenen
Ansatzen. Hierzu hat er ausschlief3lich die aktuelle Version der von der
Bundesnetzagentur zum Download bereit gestellte EXCEL-Datei zu verwenden;
diese ist vollstandig und richtig ausgefiillt zu Ubermitteln. Beim Ausflllen der
EXCEL-Datei darf keine Veranderung an der Struktur vorgenommen werden.
Diese Datei ist auf der Internetseite der Bundesnetzagentur zu finden unter dem
MenUpunkt: Sachgebiete >  Elektrizitit/tGas >  Erhebung  von
Unternehmensdaten 3 Datentbermittlung Mitteilungspflichten nach § 28 ARegV.

Der Netzbetreiber ist verpflichtet, unverziiglich den Ubergang von Netzen,
Netzzusammenschliissen und —aufspaltungen nach § 26 ARegV schriftlich
mitzuteilen.

Die elektronische die mitzuteilenden Informationen wird hiermit
verpflichtend angeordnet. Dies betrifft Tenor zu 3, 5., 6., 7 und 10.. Fir die
elektronische Ubermittiung hat der Netzbetreiber das Energiedaten-Portal der
Bundesnetzagentur, welches Uber die Intemet-Seite
http:llwww.bundesnetzagentur.deerreichbar ist, zu nutzen. Samtliche Dokumente -
miissen vor der Ubertragung im Energiedaten-Portal mit dem irn Internet
bereitgestellten Verschliisselungsprogramm (zu finden auf der Intemetseite der
Bundesnetzagentur unter der Adresse http:finmww.bundesnetzagentur.de;
Menipunkte:  Sachgebiete >  Elektrizitdt’/Gas >  Erhebung von
Unternehmensdaten - ,Download Verschitisselungsprogramm®) verschlisselt
werden.

Der Netzbetreiber hat die Differenz nach § 25 Abs. 2 S. 1 ARegV jéhriich 8
Wochen nach Vorliegen seines gepriuften Jahresabschlusses fur das
vorangegangene Kalenderjahr schriftich und elektronisch mitzuteilen. Zum
gleichen Zeitpunkt hat er eine fur einen sachkundigen Dritten nachvollziehbare
Darstellung seiner in der Regulierungsperiode zur Ausschépfung des beantragten
pauschalierten Investiiionszuschlags tatsachlich erfolgten Investitionen und ihrer
Kostenwirksamkeit schriftlich und elektronisch zu tbermitteln. Zur Darstellung der
Dierenz nach § 25 Abs. 2 S. 1 ARegV hat er ausschlief3lich die aktuelle Version



der von der Bundesnetzagentur zum Download.bereitgestelliten EXCEL-Datei zu
verwenden; diese ist vollstandig und richtig ausgeftillt zu Ubermitteln. Beim
Ausfillen der EXCEL-Datei darf keine Verdnderung an der Struktur
vorgenommen werden. Diese Datei ist auf der Internetseite der
Bundesnetzagentur zu finden unter dem Menlpunkt: Sachgebiete -
Elektrizitdt/Gas - Erhebung von Unternehmensdaten 3 DatenObermittlung
Mitteilungspfiichten nach § 28 ARegV.

11. Der Antrag auf Berlicksichtigung eines Erweiterungsfaktors wird abgelehnt.

12. Die Antrage auf Anerkennung der Hartefélle werden abgelehnt.

Grinde

Die Beschlusskammer hat gemal § 2 ARegV von Amts wegen ein Verfahren zur
Bestimmung der Erddsobergrenzen nach § 4 Abs. 1 und 2 der Anreizregulierungsverordnung
vom 29.10.2007 - ARegV - (BGBI. | S.2529) iV.m. § 2la Abs. 2 S.1 des
Energiewirtschaftsgesetzes vom 07.07.2005 - EnWG - (BGBI. | S. 1970) eingeleitet. Die
Landesregulierungsbehtrde, in deren Gebiet der Netzbetreiber seinen Sitz hat, wurde
gemald § 55 Abs. 1 EnWG Uber die Einleitung des Verfahrens informiert.

Fir die Ermittlung des Anteils der nicht beeinflussbaren Kosten an den der -
Netzentgeltgenehrnigungzu Grunde liegenden Netzkosten waren Informationen notwendig,
die irn Rahmen des Netzentgeltgenehmigungsverfahrensnicht vorlagen. Aus diesem Grund
wurden die Netzbetreiber aufgefordert, der Regulierungsbehtrde eine elektronisch
bereitgestellte EXCEL-Datei (,Uberleitungsrechnung®) mit dazugehdrigen Erlauterungen der
Umbuchungen zu Ubermitteln.

Um die Vergleichsparameter nach § 13 Abs. 4 ARegV zu erheben und die Ermittlung
weiterer Vergleichsparametergemaf § 13 Abs. 3 ARegV durchfiihren zu kdnnen, war eine
Strukturdatenabfrage bei den Netzbetreibern erforderlich.

Die erforderlichen Strukturdaten  der Strornverteilernetzbetreiber wurden von der
Bundesnetzagentur auf Grundlage der Festlegung der Beschlusskammer vom 20.11.2007
(ABI. Bundesnetzagentur Nr. 23/2007, S. 4645 ff) bis zum 10.01.2008 von den
Netzbetreibem erhoben.



Am 16.06.2008 wurde den Wirtschafts- und Verbrauchervertreterngem. § 13 Abs. 3 S. 10
ARegV die vorgesehene Ausgestaltung der Methoden sowie die Vorstellung der Parameter
fur die Effizienzvergleiche der Verteilernetzbetreiber Strom bzw. Gas nach §§12 Abs. I und
13 Abs. 3, 4 ARegV dargestellt und diese hierzu gehort. Den Wirtschafts- und
Verbrauchervertretern wurde im Nachgang dieser Sitzung die Mdglichkeit einer schriftlichen
Stellungnahme bis zum 25.06.2008 eingeraumt. Bei der Bundesnetzagentur sind daraufhin
insgesamt 21 Stellungnahmen eingegangen. Die Stellungnahmen thematisierten im
Wesentlichen die Forderung, die Modellauswahl ausfuhrlicher zu erlautern und die
durchgefuhrte Studie so zeitnah wie moglich zu verdffentlichen. Auch sollten die
unternehmensindividuellen Aufwandsparameter mit standardisierten Kapitalkosten und die
Datenplausibilisierung den Netzbetreibern zur Verfigung gestellt werden. Es wurde des
Weiteren thematisiert, dass nur eine einmalige Bereinigung von Ausreiern durchgefihrt
wird. Nach Ansicht einiger Netzbetreiber misste eine mehrfache Ausrei3ereliminierung
erfolgen. Von einer mehrfachen Ausrei3eranalyse sieht die Beschlusskammer hingegen ab,
da diese in den Vorgaben zur Ausreil3eranalyse in Anlage der 3 der ARegV nicht vorgesehen
ist.

Die betroffenen Wirtschaftsvertretertrugen weiter vor, dass die Ermittlung der Effizienz eines
Netzbetreibers erst mit der Beriicksichtigung von Besonderheiten des Netzbetreibers
abgeschlossenist. Eine Veroffentlichung der Effizienzwerte nach § 31 ARegV sollte erst mit
den nach § 15 ARegV bereinigten Effizienzen erfolgen.

Zur allgemeinen Methodik des Effizienzvergleichs hat die Beschlusskammer im Rahmen des
Verwaltungsverfahrens am  22.09.2008 sowie am 25.09.2008 jeweils eine
Informationsveranstaltung durchgefuhrt, zu der samtliche Netzbetreiber die in die
Zustandigkeit der Bundesnetzagentur fallen und nicht am vereinfachten Verfahren
teilnehmen, eingeladen wurden.

Die Beschlusskammer hat dem Netzbetreiber dartiber hinaus unter anderem mit Schreiben
vom 29.10.2008 Gelegenheitgem. § 67 Abs. 1 EnWG gegeben, sich zu der beabsichtigten
Entscheidung der Beschlusskammer zu &uf3ern. Der Netzbetreiber hat insbesondere mit
Schreiben vom 21.11.2008 Stellung genommen.

Der Netzbetreiber tragt in seinen Stellungnahmen insbesondere nachfolgende Punkte vor:

a) Berucksichtigung der Gebuhren fur Genehmigungsbescheide als dauerhaft
nicht beeinflussbare Kosten (vgl. Punkt 3.2.2.1.2.)

Von der E.ON Bayern AG wird die Meinung vertreten, dass die Kosten aus
Gebuhrenbescheiden fur die Entgeltgenehmigungen als dauerhaft nicht



beeinflussbare Kosten anzuerkennen und in ihrer tatsachlichen Hohe einzustellen
seien.

b) Berechnung der vorgelagerten Netzkosten und'der vermiedenen Netzentgelte
(vgl. Punkt 4.2.1)

In den Stellungnahmen wird seitens der E.ON Bayern AG vorgetragen, dass bei der
Prognose der Kosten fir die vorgelagerte Netzebene sowie der Aufwendungen fur
vermiedene Netzentgelte auf das Kalenderjahr abzustellen sei, auf das die
Erlosobergrenze Anwendung finden soll. Es sei nicht der Planwert der
Bundesnetzagentur fur 2009 (Mengen 2007 / Preis 2008) anzusetzen, sondern es sei
die erwartete Preisstellung des Jahres 2009 zu beriicksichtigen.

c) Strukturelle Besonderheiten nach § 15 ARegV (vgl. Punkt 3.3.2.)

Der Netzbetreiber tragt vor, dass das Netzgebiet der E.ON Bayern AG im
Wesentlichen durch landliche Versorgungsstrukturen mit topographischen:
Herausforderungen und Erschwernissen fir die Versorgung wie Berge
(Voralpengebiet) und Walder (z.B. Bayrischer Wald) gepragt sei. Aufgrund des
hohen Anteils von 92 % unbesiedelter geografischer Flache resultiere daraus
eine relativ groRe mittlere Entfernung zwischen den Ortsnetzstationen. Da6
Netz sei aufgrund dieser strukturellen Gegebenheiten nicht auf Leistungs-
sondern auf Spannungshaltung ausgelegt. Insgesamt resultiere daraus ein
zusétzlicher Mehraufwand in Hohe von jahrlich rd. - €, die zuséatzlichim
Effizienzvergleich zu bertcksichtigenseien.

Weiter tragt der Netzbetreiber vor, er habe im bundesdurchschnittlichen
Vergleich in der Mittelspannung einen relativ'niedrigen Verkabelungsgrad,
woraus zusatzliche Instandhaltungskosten in Hohe von jahrlich rd.
resultieren, die auch im Effizienzvergleich zusatzlich zu bertcksichtigen seien.

Als weitere Besonderheit fuhrt der Netzbetreiber an, sei das bayrische
Versorgungsgebiet aufgrund héarterer klimatischer Verhaltnisse vermehrt von
Sturmen, Eis und Schneefall betroffen, was zu einem erhdhten
Schadensaufkommen bei den Freileitungen fuhre. Das Resultat seien
zusatzlich zu berucksichtigende Instandhaltungskostenvon jahrlich rd. -

Eine weitere Besonderheit der Versorgungsaufgabe sei die hohe Anzahl
dezentraler Erzeugungsanlagen, die im Effizienzvergleich nicht hinreichend
beriicksichtigt seien.



Dem Bundeskartellamt und der Landesregulierungsbehorde, in deren Bundesland der Sitz
des Netzbetreibers belegen ist, wurde geméal § 58 Abs. 1 S22 EnWG Gelegenheit zur
Stellungnahme gegeben.

Wegen der weiteren Einzelheitenwird auf den Inhalt der VVerfahrensakte verwiesen.

Die Festlegung der Erlosobergrenzen des Netzbetreibers erfolgt auf Grundlage des
§4Abs. 1 und 2 ARegV iV.m. den dort genannten Rechtsvorschriffen und
§ 21a Abs. 2S.1 ENWG.

1 Zusténdigkeit

Die Bundesnetzagenturist fir die Genehmigung nach § 23a EnWG gemal3 § 54 Abs. 1, 2
zustandig, da die Antragstellerin Betreiberin eines Elektrizitatsverteilernetzes i.8.d. § 3 Nr. 3
EnWG ist, an das 100.000 oder mehr Kunden unmittelbar oder mittelbar angeschlossen sind.
Sie entscheidetgemaf § 59 EnWG durch die Beschlusskammer.

2 Ermé&chtigungsgrundlage

Die Regulierungsbehérde bestimmt die Obergrenzen der zuldssigen Gesamterlose eines
Netzbetreibers aus den Netzentgelten (Erlésobergrenze) gemal § 4 Abs. 1 ARegV nach
Maf3gabe der §§ 5 bis 16, 19, 22 und 25 ARegV. Die Bestimmung der kalenderjahriichen
Eridsobergrenzen erfolgt durch Festlegung nach § 29 Abs. I EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr.
1 ARegV.

3. Effizienzwertermittiung/Ermittlung der Erl6sobergrenze

Zum 01.01.2009 (vgl. §§ 1 und 3 Abs. 1 S. 1 ARegV) werden die Erldsobergrenzen fur die
Dauer der ersten Regulierungsperiode nach MafRgabe der §§ 5 bis 16, 19, 22 und 25 ARegV
bestimmt (§ 4 Abs. 1 und 2 ARegV). Die erste Regulierungsperiode der Anreizregulierung
dauert funf Jahre (§ 3 Abs. 2 ARegV). Die Beschlusskammer bestimmt die Erldsobergrenze
fur jedes Kalenderjahr der gesamten Regulierungsperiode (§ 4 Abs. 2 S.1 ARegV). Fir
jeden Netzbetreiber wird die kalenderjahrliche Erlosobergrenze bestimmt.

Dies gilt nach dem Wortlaut des § 4 Abs. 1 ARegV (eines Netzbetreibers") auch dann,
wenn einNetzbetreiber bislang mehrere Netzgebiete ausgewiesen hat und fur diese auch
unterschiedliche Netzentgelte genehmigt worden sind. In diesen Fallen wird zunachst eine
getrennte Ermittlung nach der Regulierungsformel fir jedes sich aus der
Entgeltgenehmigung ergebende Netzgebiete des Netzbetreibers durchgefuhrt. Die
Kostensumme aller Netzgebiete bildet die einheitliche Erldsobergrenze des Netzbetreibers.



Die festgelegten kalenderjahrlichen Erlésobergrenzen des Netzbetreibers in der ersten

Regulierungsperiode der Anreizregulierung ergeben sich aus Anlage 1.

Die Bestimmung der kalenderjghrlichen Erldsobergrenzen (EQy) des
gemal § 7 ARegV in Anwendung der in Anlage 1 zu § 7 ARegV enthaltenen
Regulierungsformel.

VPI1
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Ein wesentliches Element zur Bestimmung der in der
ersten Regulierungsperiode ist neben der, um den sektoralen Produktivititsfortschritt (PFt)
bereinigten allgemeinen Geldwertentwickiung (VPI) nach §§ 8 und 9 ARegV und dem
Erweiterungsfaktor (EFt}) nach § 10 ARegV, die durch den Verteilungsfaktor (Vt)

gleichmal3ig abzubauende bewertete Ineffizienz des Netzbetreibers,
deren Abbau nach der zweiten Regulierungsperiode abgeschlossen sein soll {§ 16 Abs. 1 S.
2 ARegV). Die monetar bewertete Ineffizienz eines Netzbetreibers ermittelt sich aus der

Differenz der Gesamtkosten (§ 6 ARegV) nach Abzug der dauerhaft nicht beeinflussbaren

Kostenanteile im Sinne des § 11 Abs. 2 ARegV (KAdn,t) und den mit dem Effizienzwert im

Sinne des § 15 Abs. 3 §. 1 ARegV multiplizierten Gesamtkosten nach Abzug der dauerhaft
nicht beeinflussbaren Kosten (§ 15 Abs. 3 S. 2 ARegV).

31 Effizienzvergleich (§§ 12 bis 14 ARegV i.V.m. Anlage 3 ARegV)

Die Bestimmung des individuellen Effizienzwertes nach § 12 Abs. 1 S.| ARegV erfolgt fir..!

Netzbetreiber, die nicht am vereinfachten Verfahren nach § 24 ARegV teilnehmen, auf
Grundlage des sich aus dem Effizienzvergleich nach §§ 12 bis 14 ARegV i.V.m. Anlage 3 zu
§ 12 ARegV ergebenden Wertes. Der Netzbetreiber, auf den sich diese Festlegung bezieht,
nimmt nicht am vereinfachten Verfahren nach § 24 ARegV teil.

Die Bundesnetzagentur hat vor Beginn der Regulierungsperiode einen bundesweiten
Effizienzvergleich mit dem Ziel durchgefohrt, die unternehmensindividuellen Effizienzwerte
far Verteilemetzbetreiber zZu bestimmen (§ 12 Abs. 1 S.1 ARegV iV.m.
§ 21a Abs. 5 S.| EnWG). Der Effizienzvergleich fir Verteilernetzbetreiber wurde durch die
Bundesnetzagentur unter Berlicksichtigung der in Anlage 3 zu § 12 ARegV genannten
Vorgaben sowie nach Mal3gabe des § 12 Abs. 2 bis 4a und der §§ 13 und 14 ARegV
durchgefuhrt. Die aufgrund der in Anlage 3 zu § 12 ARegV aufgefiihrten Methoden und die
verwendeten Modelle sollen die Versorgungsaufgabe des Netzbetreibers mdglichst gut
abbilden.



Ergeben sich kinftig auf Grund rechtskraftiger gerichtlicher Entscheidungen nachtragliche
Anderungen des nach $6 ARegV ermittelten Ausgangshiveaus, so bleibt der
Effizienzvergleich von diesen nachtraglichen Anderungen unberiihrt (§ 12 Abs.1 S 3
ARegV).

Das Ergebnis des Effizienzvergleichs ermdglicht es dem Netzbetreiber, seine relative
Effizienz im Vergleich zu allen anderen am Effizienzvergleich teiinehmendenNetzbetreibern
zu erfahren. Allgemein kann aus dem Ergebnis des Effizienzvergleichs jedoch nicht
abgeleitet werden, welche Faktoren zu einer Verdnderung der jeweiligen Effizienz flhren.
GemalR Anreizregulierungsverordnung ist es insbesondere nicht Aufgabe der
Regulierungsbehdrde, den Netzbetreibem diesbeziiglich Informationen oder konkrete
Handlungsempfehlungenzur Steigerung ihrer individuellen Effizienz aufzuzeigen.

32 Methodik des Effizienzvergleichs (§§ 12 bis 14 i.V.m. Anlage 3 zu § 12 ARegV)
Der bundesweite Effizienzvergleich wurde durch die Bundesnetzagentur nach den
methodischen Vorgaben der §§ 12 bis 14 i.V.m. Anlage 3 zu § 12 ARegV durchgefihrt.

Die Bundesnetzagentur hat nach Durchfiihrung einer Kostentreiberanalyse ein sogenanntes
.doppelt duales Benchmarking” (vgl. § 12 Abs. 4a ARegV) vorgenommen, in dem einerseits'
die Aufwandsparameter mit standardisierten Kapitalkosten (Kosten nach §§ 14 und 6'
ARegV) und anderseits die Aufwandsparameter ohne standardisierte Kapitalkosten (Kosten
nach §§ 12 Abs. 4a S.| i.V.m. 14 Abs. 1 Nr.1 und 2 ARegV) jeweils zwei methodisch
unterschiedlichen mathematischen Effizienzanalysen (Data Envelopment Analysis - DEA und
Stochastic Frontier Analysis - SFA) unterzogen wurden. Die nach § 13 Abs. 3 und 4 ARegV
ermittelten Vergleichsparameter blieben dabei jeweils unverdndert. Im Rahmen der
genannten mathematischen Effiienzanalysen wurde eine Ausrei3eranalyse gem. Anlage 3
Nr. 5 zur ARegV durchgefuhrt.

Die Robustheit des Effizienzvergleichs wurde unter ariderem durch die komplementére
Nutzung der oben genannten Vergleichsmethoden gewahrleistet. Es wurden somit
insgesamt vier Einzeleffizienzanalysen durchgefiihrt. Zugunsten des Netzbetreibers wurde
zudem davon ausgegangen, dass das jeweilig beste Ergebnis der insgesamt vier
Einzeleffizienzanalysen die nach der ARegV maligebliche Effizienz des Unternehmens
abbildet (vol. § 12 Abs. 3 und Abs. 4a S. 3 ARegV).

FUr Netzbetreiber, die im Effizienzvergleich als effizient ausgewiesen werden, gilt geman
Anlage 3 Nr.2 zu § 12 ARegV ein Effizienzwert von 100 Prozent, fur alle anderen
Netzbetreiber ein entsprechend niedrigerer Wert.

Es wurde eine Ausrei3eranalyse durchgefihrt. AusreiRer mit,einer besonders hohen
Effizienz erhielten den Hochsteffizienzwert von 100 Prozent (§12Abs. 1i.V.m.
Anlage 3 Nr,5 zu § 12 ARegV). Ausreil3er mit einer niedrigen Effizienz von unter 60 Prozent



erhielten einen Mindesteffizienzwert von 60 Prozent (§ 12 Abs. 4 Anlage 3 Nr.5 zu
§ 12 ARegV). Insbesondere durch die Anhebung des Effizienzwertes auf den
Mindesteffizienzwert und die Einrdumung eines mehrjahrigen Zeitraums zum Abbau der
festgestellten Ineffizienzen wird die Zumutbarkeit, Erreichbarkeit und Ubertreffbarkeit der
Effizienzvorgabe gewahrleistet (§ 21a Abs. 5 S.4 EnWG).

Die Eifizienzvergleiche wurden getrennt fiir Strom- und Gasverteilernetze durchgefthrt
(§ 12 Abs. 1 S.1 ARegV). Die Ermittlung der Effizienzwerte erfolgte unter Einbeziehung aller
Netzebenen. Es erfolgte keine Ermittlung von Teileffizienzen fur die einzelnen Netzebenen
(§ 12 Abs. 1i.V.m. Anlage 3 Nr.3 zu § 12 ARegV).

3.2.1. Methodische Grundlagen

Die Bundesnetzagentur hat mit der Dateneinhiillungsanalyse (Data Envelopment Analysis -
DEA) und der stochastischen Effizienzgrenzenanalyse (Stochastic Frontier Analysis - SFA)
zwei wissenschaftlich anerkannte Methoden zur Durchfiihrung eines Efiizienzvergleiches
verwendet (§ 12 Abs. 1 i.V.m. Anlage 3 Nr.1 zu § 12 ARegV). In beiden Analysemethoden
orientieren sich alle Unternehmen an den effizientesten Unternehmen (sogenannte
Frontiewntemehmen).

Die Regelung der Ziffer 2 der Anlage 3 zu § 12 ARegV, nach der die Effizienzgrenze von den ;

Netzbetreibern mit dem besten Verhaltnis zwischen netzwirtschatftlicher Leistungserbringung
und Aufwand gebildet wird, verstof3t nicht gegen § 21 Abs. 5 S. 4 EnWG. Durch die
Anwendung des ,best-of-four* gemal § 12 Abs. 3 und 4a ARegV wird in besonderer Weise
die Erreichbarkeit und Ubertreffbarkeit der Effizienzvorgabe sichergestellt. Dariiber hinaus
wird neben der &konometrischen Ausreil3eranalyse, die der Elirninierung von
aulRergewohnlichen Datensatzen dient, eine uf3erst grof3ztigige Ausreil3erbestimmung und
Supereffizienzanalyse nach Anlage 3 Nr.5 zu § 12 ARegV vorgenommen, so dass im
Effienzvergleich insgesamt bereits faktisch keine Orientierung am  sog.
Frontierunternehmen mehr erfolgt.

Die Zumutbarkeit, Erreichbarkeit und Ubertreffbarkeit der individuellen Efiizienzvorgaben
(§ 21a Abs. 5 Satz 4 EnWG) wird zudem dadurch gewahrleistet, dass den Netzbetreibern ein
angemessener mehrjahriger Zeitraum zur Erreichung der wird.
Zudem findet nach § 12 Abs. 4 ARegV eine Deckelung der Effizienzwerte statt. Nach § 15
Abs. 1 ARegV sind strukturelle Besonderheiten der Netzbetreiber gegebenenfalls gesondert
zu bericksichtigen. Soweit notwendig, kann darliber hinaus in Hartefaflen eine individuelle
Anpassung der Effizienzvorgaben des jeweiligen Netzbetreibers erfolgen (§ 16 Abs. 2
ARegV), z. B. durch EinrfAumung eines langeren Zeitraums zum Abbau der ermittelten
Ineffizienzen. Diese aus dem VerhéltnismaRigkeitsprinzip resultierenden Erleichterungen

= A0~
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andern nichts an dem gesetzlich vorgegebenen Effizienzmal3stab, der sich nach den im
Effizienzvergleich ermittelten effizienten Unternehmen bestimmt.'

3.2.1.1. Kostentreiberanalyse

Vor der Durchfiihrung des Effizienzvergleichs wurde eine Kostentreiberanalyse durchgefiihrt.
Diese diente unter Beriicksichtigung der Vorgaben der ARegV (vgl. Abschnitt 3.2.2.2) der
Ermittlung derjenigen Vergleichsparameter, die einen signifikanten Einfluss auf die
Kostenentwicklung und damit zugleich einen hohen Erklarungsgrad fur den
Effizienzvergleich aufweisen. Die Kostentreiberanalyse wurde insbesondere mittels der
Methode der kleinsten Quadrate (Ordinary Least Square = OLS) durchgefuhrt. Die
Signifikanzen und Korrelationen der Variablen wurden in einer automatisierten
Sensitivitatsanalyse durch die OLS-Methoden der Forward Regression, der Backward
Regression und der sequentiellen Regression getestet, um so ein robustes
Regressionsmodell abzuleiten.

- Bei der Forward Regression wird mit einer minimalen Menge von Variablen begonnen.
Anschlieend werden schrittweise auf Basis des quadrierten semi-partiellen
Korrelationswertes weitere Variablen einzeln hinzugefugt.

Bei der Backward Regression wird mit méglichst vielen Variablen begonnen, um
schrittweise einzelne Variablen zu entfernen, die keinen Einfluss auf das
Bestimmtheitsmall R2 hatten.

- Bei der sequentiellen Regression wird zundchst mit einer minimalen Menge von
Variablen begonnen. AnschlieRend werden schrittweise auf Basis des quadrierten
semi-partiellen Korrelationswertes weitere Variablen hinzugefugt. Erwiesen diese sich
als nicht signifikant flir das wurden sie wieder aus dem Modell
entfernt.

Dabei wurden neben den Anforderungen des § 13 Abs. 4 ARegV weitere Bedingungen fur
die Auswahl eines Regressionsmodells gesetzt:

Eine Verwendung eines Vergleichsparameters kommt nur in Betracht, wenn alle
Vergleichsparameter der Gruppe (Netzebene) verwendet werden.

Es werden Kombinationen vermieden, bei denen sich Vergleichsparameter in ihrem
Erklarungsgehalt Uberlappen (Korrelation oder Multikolinearitat).

Vergleichspararneter mit Auswirkung auf nur eine Netzebene werden nur in dieser
verwendet.

" BR-Drs. 417/07 S.54
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Die in der automatisierten Sensitivitatsanalyse identifizierten Kostentreiber wurden als
Variablen in die Effizienzvergleiche mittels SFA und DEA eingefiihrt. Den so ermittelten
Vergleichsparametern (vgl. 3.2.2.2.) wurde zumindest Indizwirkung beigemessen, die
abschlieRendin einer ,second stage" Analyse bestétigt wurde. Insoweit weisen die einzelnen
Schritte der Modellbestimmung Wechselbeziige auf.

3.2.1.2. Dateneinhillungsanalyse (Data Envelopment Analysis - DEA)

Die DEA ist eine nicht-parametrische, deterministische Methode, in der die optimalen
Kombinationen von Kosten (Input) und Versorgungsaufgabe (Output). aus einer
Linearkombination der Vergleichsparameter individuell bestimmt werden, ohne einen
funktionalen Zusammenhang zwischen Kosten und Versorgungsaufgabezu unterstellen. Die
Bestimmung der Effizienzgrenze erfolgt aus den Daten aller nicht am vereinfachten
Verfahren nach § 24 ARegV teilnehmenden Verteilernetzbetreiber. Die individuelle Effizienz
des Netzbetreibers wird aus der relativen Position des einzelnen Unternehmens gegenuber
der gefundenen Effizienzgrenze ermittelt. Die Effizienzgrenze wird von den Netzbetreibern
mit dem besten Verhéltnis aus netzwirtschaftlicher Leistungserbringung und Aufwand
gebildet. Dabei liegt das Unternehmen naher am effizienten Rand, welches bei geringstem
input zugleich den gréRten Output erzielt. Bei Durchfilhrung der DEA sind nicht-fallende
Skalenertrage (non decreasing returns of scale - ndrs) zu unterstellen (§ 12 Abs. 1 i.V.m.’
Anlage 3Nr. 4 zu § 12 ARegV).

3.2.1.3. Stochastische Effizienzgrenzenanalyse(Stochastic Frontier Analysis - SFA)
Die SFA ist eine parametrische, stochastische Methode, die einen funktionalen
Zusammenhang zwischen Aufwand und Leistung in Form einer Kostenfunktion unterstellt.
Dabei werden die Abweichungen zwischen den tats&chlichen und den regressionsanalytisch
geschatzten Kosten in einen symmetrisch verteilten Storterm und eine positiv verteilte
Restkomponente zerlegt. Die Restkomponente ist Ausdruck von Ineffizienz. Es wird somit
von einer schiefen Verteilung der Restkomponente ausgegangen. Die Effizienzgrenze wird
von den Netzbetreibern mit dem besten Verhéltnis zwischen netzwirtschaftlicher
Leistungserbringung und Aufwand gebildet. Bei Durchfiihrung der SFA wurden konstante
Skalenertrage (constant return to scale — crs) unterstellt.

3.2.2. Datengrundlage des Effizienzvergleichs

Im Effizienzvergleich hat die Regulierungsbehérde gemar

Aufwandsparameter und Vergleichsparameter zu berlcksichtigen. Als Aufwandsparameter
sind gem&BR § 13 Abs. 2 ARegV die nach § 14 ARegV ermittelten Kosten anzusetzen. Die
Ermittlung der Vergleichsparameter erfolgt nach MaRRgabe von § 13 Abs. 3, 4 ARegV.
Insgesamt wurden Daten von 199 Stromverteilernebbetreibem in den Effizienzvergleich
einbezogen.



3.2.2.1. Aufwandsparameter

Als Aufwandsparameter im Sinne des § 13 Abs. 2 ARegV wurden die nach § 14 ARegV
ermittelten Kosten angesetzt. Dabei ist zwischen den Aufwandsparametern mit und ohne
standardisierte Kapitalkosten zu unterscheiden. Bei der Ermittlung der Kosten ist gemaf
§ 14 Abs. 1 Nr.1 ARegV zundchst von den Gesamtkosten des Netzbetreibers nach
MaRgabe der zur Bestimmung des Ausgangsniveaus anzuwendenden Kostenprifung nach
§ 6 ARegV auszugehen. Fur die erste Regulierungsperiodeist demnach gemald § 6 Abs. 2
ARegV das Ergebnis der Kostenprifung der letzten Genehmigung der Netzentgelte nach
§ 23a EnWG vor Beginn der Anreizregulierung heranzuziehen, die auf der Datengrundlage
des Geschéfisjahres 2006 oder eines friheren Geschaftsjahres basiert. Von den so
ermittelten Gesamtkosten sind gemafl § 14 Abs. I Nr.2 ARegV die nach § 11 Abs. 2
ARegV dauerhatft nicht beeinflussbaren Kostenanteile abzuziehen.

Zur Ermittlung der Aufwandsparameter mit standardisierten Kapitalkosten wurde neben der
Ermittlung der dauerhatft nicht beeinflussbaren Kostengemaf § 14 Abs. B Nr. 3und Abs. 2
ARegV eine Vergleichbarkeitsrechnung durchgefiihrt. Die Vergleichbarkeitsrechnung dient
dazu, die Kapitalkostenso zu bestimmen, dass ihre Vergleichbarkeitmdglichst gewéhrleistet

ist und Verzerrungen berticksichtigt werden, wie sie insbesondere durch unterschiedliche |
Altersstrukturen der Anlagen, Abschreibungs- und Aktivierungspraktiken entstehen kénnen.

3.22.11. Uberleitungsrechnung

Die Ermittlung der Gesamtkosten im Rahmen des Effizienzvergleichs der Anreizregulierung
erfordert gemaR §§ 14 Abs. 1 Nr.1, 6 Abs. 2 ARegV die Uberleitung der Kostenwerte des
letzten Netzentgeltgenehmigungsverfahrens gemaf § 23a EnWG i.V.m. §§ 1 ff. StromNEV.

Fur die Ermittlung des Anteils der nicht beeinflussbaren Kosten an den der
Netzentgeltgenehmigung zu Grunde liegenden Netzkosten waren —wie bereits ausgefthrt-
Informationen notwendig, die im Rahmen des Netzentgeltgenehmigungsverfahrens nicht
vorlagen

Die Uberleitungsrechnung war ausgehend von den der letzten Netzentgeltgenehmigung zu
Grunde liegenden Kosten auszufillen. Die Netzbetreiber hatten hierbei die Moglichkeit, im
Entgeltgenehmigungsverfahren nicht richtig zugeordnete Kostenbestandteile umzubuchen
und so Zuordnungen zu korrigieren. Des Weiteren wurde durch die Uberleitungsrechnung
der in den Kosten des Netzentgeltgenehmigungsverfahrensnach § 23a EnWG enthaltene
Anteil der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kosten gemaR § 11 Abs. 2 Nr.9 bis 11 ARegV
abgefragt. Die vorgenommenen Umbuchungen waren von den Netzbetreibern mit laufenden
Nummern zu kennzeichnen und zu erlautern.

Die in der Uberleitungsrechnung ibermittelten Daten wurden von der Regulierungsbehdrde
auf ihre Konsistenz, Plausibilitdt und Validitat Gberpruft und gegebenenfalls angepasst.



In der Anlage 2 ist die. Uberleitungsrechnung im Einzelnen dargestellt. Die verwendeten
Daten wurden dem Netzbetreiber, auf den sich diese Festlegung bezieht, Uber das
Datenportal  im August 2008 zur Verfiigung gestellt. Weitergehende Darlegungen zur
Ermittlung der dauerhatft nicht beeinflussbaren Kosten finden sich im Folgenden.

3.2.2.1.2, Ermittlung der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile

Auf Grundlage der Uberleitungsrechnung wurde der in den Netzkosten enthaltene Anteil der
dauerhaft .nicht beeinflussbaren Kostenanteile gemal3 § 11 Abs. 2 ARegV ermittelt. Die
Netzkosten bestimmen sich nach den der letzten Netzentgeltgenehmigung zu Grunde
gelegten Kosten.

Es wurden dabei die im Folgenden dargelegten Kostenbestandteile beriicksichtigt:

Kosten oder Erlose aus gesetzlichen Abnahme und Vergitungspflichten sind gemé&R
§ 11 Abs. 2 dauerhaft nicht beeinfiussbare Kosten. Hierbei handelt es sich u.a.
um Kosten der Stromnetzbetreiber, die aus_PfIichten nach dem Erneuerbaren-Energien-
Gesetz und dem Kraftwdrmekopplungsgesetz 'entstehen. Neben den entstehenden Kosten
hierfur sind auch die aus diesen Erlése zu berficksichtigen.? Damit
dem Netzbetreiber durch die Bertcksichtigung der Eriése keine Nachteile entstehen, darf er
Kosten in gleicher Hohe aus diesen Pflichten neben der festgelegten
Gesamterldsobergrenze als zusétzliche Erlése. einnehmen. Fir die Durchfohrung des
Effizienzvergleiches sind sie als dauerhaft nicht "beeinflussbare Kosten aus dem
Gesarntkostenblockherauszurechnen.

Konzessionsabgaben sind gemaR § 11 Abs. 2 Nr.2 ARegV dauerhaft nicht beeinflussbare
Kosten. Konzessionsabgaben sind Entgelte, die Energieversorgungsunternehmen firr die
Einrdurnung des Rechts zur Benutzung 6ffentlicher Verkehrswege fiir die Verlegung und den
Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im
Gemeindegebiet mit Energie dienen, entrichten (§ 48 Abs. 1 EnWG). Neben den
entstehenden Kosten sind auch die erzielten Erldse zu berticksichtigen.®

gleichen sich Kosten und Erldse aus, so dass keine Anpassung der Erlésobergrenze
erforderlich ist. ,Folgekosten® aus Konzessionsvertragen stellen keine dauerhaft nicht
beeinflussbare Kosten gemaf § 11 Abs. 2 Nr. 2 ARegV dar. Der Wortlaut des § 11 Abs, 2
Nr. 2 ARegV spricht unmissverstandlich’ von ,Konzessionsabgaben®. Diese klare
Formulierung umfasst die Entgelte. die fiir die Inanspruchnahme der Straf’en, Wege und
Platze einer Gemeinde aufgrund eines Koniessionsvertrages zu zahlen sind. Andere
Leistungen sind von diesem Begriff nicht umfasst, was sich auch aus der

BR-Drs. 417/07, S.51.
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Konzessionsabgabenverordnung ergibt. § 3 KAV differenziert klar mischen
Konzessionsabgabenund anderen Leistungen im Rahmen des Konzessionsvertrags.

Betriebssteuem im Sinne des § 11 Abs. 2 Nr3 ARegV sind alle Steuern, die in der
Steuerbilanz abzugsfahige Betriebsausgaben sind.* Die Gewerbesteuer und die darauf
entfallenden Nebenleistungen sind gemall § 4 Abs. 5b EStG keine abzugsfahigen
Betriebsausgaben. Somit stellt die kalkulatorische Gewerbesteuer keine Betriebssteuer im
Sinne des § 11 Abs. 2 Nr.3 ARegV dar. Der Verordnungsgeber hat bewusst die abstrakte
Form des Verweises auf das Steuerrecht gewahlt, um so der Ver&nderbarkeit des
Steuerrechtes Rechnung zu tragen. Der Verordnungsgeber hat sich demgegenuber nicht fir
eine namentliche Nennung der zu bericksichtigenden Steuern entschieden. Mal3geblich ist
somit die Rechtslage zum Entscheidungszeitpunkt.

Aus der Position,Aufwendungen an vorgelagerte Netzbetreiber* sind ggf. enthaltene Kosten
fur singuldr genutzte Betriebsmittelin'die Aufwendungenfir tiberlassene Netzinfrastruktur zu
Gberfohren, da diese nicht zu den anpassungsfahigen vorgelagerten Netzkosten zahlen. Die

Preise fur singular genutzte Betriebsmittel sind nicht genehmigungspflichtig. Im Einzelfall
konnten sie unter Missbrauchsgesichtspunkten angegriffen werden.

Kostenerhohungen, die auf der Grundlage genehmigter erhéhter Preise des vorgelagerten
Netzes entstanden sind, konnten weitergegeben werden. Dies gilt nicht in gleicher Weise bei
den Kosten fiur singuldr genutzte Betriebsmittel. Sie unterliegen bestenfalls einer
nachtraglichen Kontrolle. Die Kosten fur die Nutzung singular genutzter Betriebsmittel
konnten somit nicht in die genehmigungsfreie Anhebung der Netzentgelte einbezogen™
werden.

Die Aufwendungen an vorgelagerte Netzbetreiber werden in der Hohe angesetzt, wie sie
sich aufgrund der Absatzmenge des Jahres 2007 und der Preisstellung des Jahres 2008
ergeben. So wird ein mdglichst zeitnaher Wert zugrunde gelegt. Spatere Abweichungen zu
den Ist-Werten der Jahre 2008 und 2009 werden uber die periodenibergreifende Saldierung
bzw. das Regulierungskonto ausgeglichen.

Gleiches gilt fir vermiedene Netzentgelte (vgl. § 11 Abs. 2 S. I Nr. 8 ARegV).

Mehrkosten fur die Errichtung, den Betrieb und die Anderung von Erdkabeln nach § 43 S.3
EnWG oder nach § 21a Abs. 4 S4 EnWG sind gemal3 § 11 Abs. 2 Nr.7 ARegV dauerhaft
nicht beeinflussbare Kosten.

4 BR-Drs. 417/07, S.51.



Kosten aus betrieblichen und tarifvertraglichen Vereinbarungen zu Lohnzusatz- und
Versorgungsleistungen, soweit diese in der Zeit vor dem 31. Dezember 2008 abgeschlossen
worden sind, sind gemaf § 11 Abs. 2 Nr.9 ARegV dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten.
Diesbezlglich geht die Beschlusskammer grundsatzlich davon aus, dass von dieser
Regelung nur jene Mitarbeiter erfasst werden, die auf Grundlage eines Arbeitsvertrages
direkt bei dem Netzbetreiber tatig sind.

Da die Uberleitung von Arbeitnehmern auf den rechtlich selbstandigen Netzbetreiber zum
Zeitpunkt der letzten Kostenprafung aus den verschiedensten Griinden noch nicht
vollstdndig abgeschlossen war, wird fir die erste Regulierungsperiode eine
Ubergangsregelung akzeptiert: Es ist zulissig, die Kosten fir betrieblich und tarifvertraglich
geregelte Lohnzusatz- und Versorgungsleistungen von Mitarbeitern als nicht beeinflussbare
Kosten auszuweisen, die noch nicht unmittelbar beim Netzbetreiber beschéftigt sind, deren
Tatigkeit aber ausschlie3lich fir den jeweiligen Netzbetreiber erfolgt und deren endgiltige
Oberleitung in ein arbeitsvertragliches Beschéftigungsverhaltnis beim Netzbetreiber
angestrebt ist. Will der Netzbetreiber von dieser Ubergangsregelung Gebrauch machen, so
hat er nachvollziehbar darzulegenund zu quantifizieren, welche Mitarbeiter ausschlief3lich for '
das Netz tatig sind und bis zum Abschluss der ersten Regulierungsperiode auf den
Netzbetreiber im oben genannten Sinne Ubergeleitet werden.

Mit Beginn der zweiten Regulierungsperiode kénnen nur noch die Lohnzusatz- und
Versorgungsleistungen derjenigen Mitarbeiter als nicht beeinflussbare Kosten ausgewiesen
werden, die auf Grundlage eines unmittelbar mit dem Netzbetreiber geschlossenen
Arbeitsvertrages ausschlief3lich dort tatig sind.

Von dieser Ubergangsregelung sind Personalzusatzkosten, die im Rahmen von
Dienstleistungsvertragen mit ,konzernfremden® Dritten entstehen, nicht erfasst, weil die
betreffenden Personen per'se nicht Mitarbeiter des Netzes sind.

Kosten aus der im gesetzlichen Rahmen ausgetiibten Betriebs- und Personalratstétigkeit sind
gemal § 11 Abs. 2 Nr.10 ARegV dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten.

Kosten aus der Berufsausbildung und Weiterbildung im Unternehmen und von
Betriebskindertagesstatten fur Kinder der im Netzbereich beschéftigten Betriebsangehdrigen
sind gemafR § 11 Abs. 2 Nr.11 ARegV dauerhatt nicht beeinflussbare Kosten. Hierbei ist zu
beachten, dass die Kosten das tibliche MaR nicht iberschreiten.’

Kosten aus pauschalierten Investitionszuschlagen nach MafR3gabe des § 25 ARegV sind
gemal’ § 11 Abs. 2 Nr.12 ARegV dauerhaft nicht beeinfiussbare Kosten. Entsprechende
Zuschlage sind bei der Bestimmung der Erlésobergrenze zu beriicksichtigen.

& BR-Drs. 417/07, S.52.



Erlése aus der Aufldsung von Baukostenzuschiissennach § 9 Abs. 1 §.1 Nr.4 StromNEV
sind gemal § 2 Nr.13 ARegV dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten. Die
Beschlusskammer sieht Netzanschlusskostenbeitrdge im Sinne § 9 Abs. 1 S.1 Nr.3
StromNEV ebenfalls als dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten an, da diese nicht getrennt
von den Baukostenzuschiissen behandelt werden kdnnen. Bei beiden ErlGspositionen
handelt es sich um Kostenbeitrdge von Netzkunden zum Netz. Der Grund warum
Baukostenzuschisse als dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten eingestuft wurden, ist laut
Begrlindung des Bundesrates, ,damit Verzerrungen im Effizienzvergleich, der auf
standardisierte Kapitalkosten abstellt, ausgeschlossen werden kénnen“? Die Erfahrungen
aus den Netzentgeltpriiffungsverfahren haben gezeigt, dass die Positionen
Netzanschlusskostenbeitrageund Baukostenzuschiisse von den Netzbetreibern nicht scharf
getrennt wurden. Um zu gewahrleisten, dass es nicht zu dieser Verzerrung im
Effiienzvergleich kommt, missen auch die Netzanschlusskostenbeitrageals dauerhaft nicht
beeinflussbare Kosten angesehen werden.

§ 11 Abs. 2 ARegV beinhaltet einen abschlieRenden Katalog der dauerhaft nicht
beeinflussbaren Kosten. Hierin sind Kosten fiir Gebihrenbescheide der Bundesnetzagentur
nicht aufgefuhrt. Auch sind die Gebuhren der Bundesnetzagentur nicht mit Betriebssteuern
gemal § 11 Abs. 2 Nr. 3 ARegV vergleichbar. Hatte der Verordnungsgeber beabsichtigt, alle
hoheitlichen Abgaben als dauerhatt nicht beeinflussbare Kosten zu betrachten, hatte er diese
in den Katalog des § 11 Absatz 2 ARegV aufgenommen oder den § 11 Abs.2 Nr.3 ARegV
als Regelbeispiel ausgestaltet. Beides ist nicht erfolgt.

BR-Drs. 417/07 (Beschluss), S.5.
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Folgende Kostenpositionen aus der Uberleitungsrechnung wurden bei der Ermittlung der

dauerhaft nicht beeinflussbaren Kosten berlcksichtigt:

§11 Abs. 2
Kostenpositionin der Netzentgeltprifung Nr.:
1.1. Materialkosten
1.1.1. Aufwendungen fir Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
1.1.1.2 Aufwendungen fur Stromeinspeisung durch Betreiber dezentraler
T Erzeugungsanlagen
1.1.1.2.a. |davonnach EEG 1
1.1.1.2.b. [davon nach KWK: G 1
1.1.1.2.c. |davon nach § 18 StromNEV 8
1.1.2. Aufwendungen fiir bezogene Leistungen
1.1.2.1. Aufwendungen an vorgelagerten Netzbetreiber 4
1.2. Personalkosten
12.1. Lohne und Gehalter (ohne die Positionen1.2.1.1. und 1.2.1.2.)
1.2.1 ’E der im gesetzlichen Rahmen ausgeutibten Betriebs-und
’ Personalratstatigkeit 10
1.2.1.2. der Berufsausbildungund Weiterbildungim Unternehmen il
122 Soziale Abgaben und Aufwendungen fur Altersversorgung und fir
T Unterstitzung
davon betrieblichen und tarifveriraglichen Vereinbarungen zu
1.2.2.3. Lohnzusatz- und Versorgungsleistungen, soweit diese in der Zeit |
vor dem 31. Dez. 2008 abgeschlossen worden sind 9
1.2.24. davon Betriebskindertagesstattenftir Kinder der im Netzbereich
beschaftigten Betriebsangehdrigen 11
14 Ansetzbare betriebliche Steuern (aul3er Gewerbesteuer,
o Kdrperschafisteuer, Einkommensteuer und Solidaritatszuschlag) 3
1.5. Sonstige betriebliche Kosten
15.1. davon Konzessionsabgaben 2
Mehrkosten fiir die Errichtung, den Betrieb und die Anderung von
Erdkabeln nach § 43 Satz 3 des Energiewirtschafisgesetzes sowie
1.6. von Erdkabeln nach § 21a Abs. 4 Satz 3 des
Energiewirtschaftsgesetzes, soweit diese nicht in
Investitionsbudgets nach § 23 enthalten sind I
5. Kostenmindernde Erlése und Ertrage
5.1 Erhobene Konzessionsabgaben 2
5.4. Erlése aus Aufldsung von Netzanschlussbeitragen 13
5.5. Ertrage aus Aufldsung von Baukostenzuschiissen 13
5.8. Sonstige Erlése und Ertrége
5.8.1. Erl6se aus EEG 1
5811 davon aus Weitergabe des aufgenommenen EEG-Stroms (§ 4
[ =
5.8.2. Eﬁt():se aus KWK-G 1
5.8.2.1, davon aus KWK-Stromverkauf (§ 4 Abs. 2 KWK-G)
5.8.2.2. davon aus Ausgleichszahlungen von UNB (§ 9 Abs. 1 KWK-G)

Kapitalkosten fur Altinvestitionen zahlen nicht zu den dauerhaft nicht beeinflussbaren Kosten
gemal § 11 Abs. 2 ARegV. Dies stellt keinen Verstol3 gegen § 21a Abs. 4 S. 6 EnWG dar,
wonach sich Effizienzvorgaben lediglich auf den beeinflussbaren Kostenanteil zu beziehen

haben. Denn Kapitalkosten flir Altinvestitionen sind vom Netzbetreiber beeinflussbare

KostengroRen. Anders als Kostenanteile, die nicht auf zurechenbaren strukturellen
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Unterschieden  der  Versorgungsgebiete, auf gesetzlichen  Abnahme- und
Vergutungspflichten, Konzessionsabgaben oder Betriebssteuern (§ 21a Abs. 4 S. 2 Hs. 2
EnWG) beruhen, sind Kapitalkosten fiir Altinvestitionen gerade nicht der unternehmerischen
Einflussnahme entzogen. Vielmehr hat der Netzbetreiber die Méglichkeit, seine ineffizienten
Kapitalkostenbestandteile zu reduzieren, beispielsweise durch Verkauf von Netzteilen,
Stilllegung und Abschreibung von nicht mehr genutzten Leitungen oder eine Anpassung der
Ersatzinvestiiionenan die tatsachlich erforderliche Netzinfrastruktur,

Die H&he der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kosten an den der Netzentgeltgenshmigung
zu Grunde liegenden Netzkosten ist der Anlage 1 zu entnehmen.

3.2.2.1.3. Vergleichbarkeitsrechnung

Die Kapitalkosten sollen geméal3 § 14 Abs. 1 Nr.3 S.I ARegV ZU4 Durchfiihrung des
Effizienzvergleichs so bestimmt werden, dass ihre Vergleichbarkeit méglichst gewahrleistet
ist und Verzerrungen berucksichtigt werden, wie sie insbesondere durch unterschiedliche
Altersstrukiuren der Anlagen, Abschreibungs- und Aktivierungspraktiken entstehen kénnen.
Die Kapitalkosten umfassen gemaR § 14 Abs. 1 Nr.3 S3 ARegV die Fremdkapitalzinsen
gemal § 5 Abs. 2 StromNEV, die kalkulatorischen Abschreibungen gemaR § 6 StromNEV ,
und die kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung gemaR § 7 StromNEV. ‘

Zur Gewsahrleistung der Vergleichbarkeit der Kapitalkosten ist gemaf § 14 Abs. 1 Nr.3 i.V.m
Abs. 2 ARegV eine Vergleichbarkeitsrechnung zur Ermittlung von Annuitaten fir die
Kapitalkosten durchzuftihren.

Die Kapitalkostenannuitatwird fir jede Anlagengruppe der Anlage I der StromNEV mit Hilfe’
des Annuitatenfaktors und der Tagesneuwertewie folgt gebildet:

( ) _ An; = Annuitat der Anfagengruppe i
A ni :TN W{*q ny TNW, = Tagesneuwert der Anlagengmppe i
( q nj _1) q = 1 + Zinssalz
m = Nutzungsdauer der Anlagengruppe i

Die Summe der Kapitalkostenannuitaten aller Anlagengruppen und die standardisierte
Verzinsung der von diesen Kapitalkostenannuitaten nicht erfassten, aber zu verzinsenden
Bilanzwerte bilden die standardisiertenKapitalkosten geman § 14 Abs. 1 Nr.3 2
ARegV.'



Durch die Kapitalkostenannuitaten werden die Abschreibungen und die Verzinsung des
Sachanlagevermdgens standardisiert. Neben der Verzinsung des Sachanlagevermdgens
sieht § 7 Abs. 1 S.2 Nr. 4, S. 4 StromNEV auch die Verzinsung der Bilanzwerte der
betriebsnotwendigen  Finanzanlagen und Bilanzwerte des betriebsnotwendigen
Umlaufvermdgens vor. Diese Verzinsung und die Verzinsung der Grundstiicke werden von
den Annuitaten nicht erfasst. Die Kapitalkosten hierfir werden berlcksichtigt, indem die
Bilanzwerte mit dem gewichteten Zinssatz multipliziert werden. Hinsichtlich des Zinssatzes
findet auch insoweit § 14 Abs. 2 ARegV Anwendung. Einer besonderen Berticksichtigung
von Abzugskapital bedarf es nicht, weil auch im Rahmen der Standardisierungsrechnung
hierfurr ein Pauschalansatzherangezogenwird.

Die Vergleichbarkeitsrechnung hat gemal? § 14 Abs. 2 8.1 ARegV auf Grundlage der
Tagesneuwerte (TNW) des Anlagevermdgens des Netzbetreibers zu erfolgen.  Zur
Berechnung der Tagesneuwerte wurden die der letzten Entgeltgenehmigung zu Grunde
gelegten historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten (AWHK) und die von der
Beschlusskammer mit Bescheid vom 17.10.2007 (ABI. Bundesnetzagentur Nr. 21/2007,
8.4064 ff.) festgelegten Indexreihen verwendet’.

Soweit die Kosten auf Basis des Geschaéftsjahres 2005 bzw. 2004 genehmigt wurden, hat die
Beschlusskammer die Neubewertungsfaktoren auf Basis derselben Preisindizes
entsprechendtransformiert.

Fir die Ermittlung von einheitlichen Nutzungsdauern fur jede Anlagengruppe sind gemaf
§ 14 Abs. 2 S.2 ARegV die unteren Werte der betriebsgewdhnlichen Nutzungsdauern in
Anlage 1 der StromNEV zu verwenden. Der zu verwendende Zinssatz bestimmt sich gemaf
§ 14 Abs. 2 S3 ARegV als gewichteter Mittelwert aus Eigenkapitalzinssatz und
Fremdkapitalzinssatz, wobei der Eigenkapitalzinssatz mit 40 Prozent und der
Fremdkapitalzinssatz mit 60 Prozent zu gewichten ist. Von den 60 Prozent des
Fremdkapitalzinssatzes entfallen gema § 14 Abs. 2 S.4 ARegV 25 Prozentpunkte auf
unverzinsliches Fremdkapital.

Fur das Eigenkapital sind gemaf § 14 Abs. 2 S.5 ARegV die nach § 7 Abs. 6 StromNEV fur
Neuanlagengeltenden Eigenkapitalzinssatze anzusetzen.

’ Die Festlegung der Indexreihen kann auf der Internetseite der Bundesnetzagentur unter der
Adresse: http:limvww.bundesnetzagentur.de unter dem Link: Beschlusskammem/ Beschlusskammer 8
! Festlegung nach § 29 EnWG / Beschluss hinsichtlich der Festlegung von Preisindizes zur
Gewahrleistung einer sachgerechten Ermittlung von Tagesneuwerten nach § 6 Abs. 3 StromNEV
abgerufen werden.
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Zum Zeitpunkt der Durchflthrung des Effizienzvergleichs am 1. Juli 2008 betrug der
Eigenkapitalzinssatzfiir Neuanlagen gemaR § 7 Abs. 6 Prozent.

Fur das verzinsliche Fremdkapital richtet sich die Verzinsung gemar § 14 Abs. 2 S.6 ARegV
nach dem auf die letzen zehn abgeschlossenen Kalenderjahre bezogenen Durchschnitt der
von der Deutschen Bundesbank vertffentlichten Umlaufrendite festverzinslicher Wertpapiere
inlandischer Emittenten. Dabei wird zur Bestimmung des Fremdkapitalzinses auf den
Zeitraum von 1997 bis 2006 abgestellt, da 2006 in den weit Uberwisgenden Fallen das
Kalkulationsbasisjahr ist. Hinzu kommt, dass die Kostenbasis gemaB § 34 Abs. 3 S. 3und 4
ARegV angepasst wurde. UnterschiedlicheKalkulationszinssatze stunden Uberdies auch im
Widerspruch zur Zielsetzung der Vergleichbarkeitsrechnung.

Jahr Umlaufrendite 10-jahres-Mittel (in %)

1994" 6,7

1995 6,5

1996 56

1997 5,1

1998 45

1999 43

2000 54

2001 48

2002 4,7

2003 3,7 513

2004 3.7 4,83

2005 3.1 4,49

2006 3,8 4,31

2007 4.3 4,23
Quelle: Kapitalmarktstatistik der Deutschen Bundesbank, Februar 2008, S. 36, Tabelle 7b), Spalte ,Insgesamt”.
* Fir 1994: Kapitalmarktstatistik der Deutschen Bundeshank, Dezember 2007, S. 36, Tabelle 7b), Spalte.Insgesamt’.

Tabelle 1; Umlaufrendite festverzinslicherWertpapiere inféndischer Emittenten

Hieraus leitet sich fiir die genannten festverzinslichen Papiere fUr den Zeitraum 1997 bis
2006 eine durchschnittliche Rendite von 4,31 % ab.

Der Eigenkapital- und der Fremdkapitalzinssatzsind gemaf § 14 Abs. 2 S.7 ARegV um den
auf die letzten zehn abgeschlossenen Kalenderjahre bezogenen Durchschnitt der
Preisdanderungsrate nach dem vom  Statistischen Bundesamt verdffentlichten
Verbraucherpreisgesamtindexzu ermafigen.

Jahr | Indexstand | Veranderungsrate | Veréinderungsfaktor | 10-jahres-Mittel (in %)
1991 75,9

1992 79,8 0,051 1,051

1993 83,3 0,044 1,044

1994 85,6 0,028 1,028

1995 871 0,018 1,018

1996 88,3 0,014 1,014

1997 90,0 0,019 1,019

1998 90,9 0,010 1,010

=21 =



Jahr | Indexstand | Verdnderungsrate | Verdnderungsfaktor | 10-jahres-Mittel (in %)
1999 91,4 0,006 1,006 2,35
2000 92,7 0,014 1,014 2,25
2001 94,5 0,019 1,019 2,22
2002 85,9 0,015 1,015 1,85
2003 96,9 0,010 1,010 1.52
2004 98,5 0,017 1,017 1,41
2005 100,0 0,015 1,015 1,39
2006 101,6 0,016 1,016 ' 1,41
2007 103,9 0,023 1,023 1,45
Quelle: Statistisches Bundesamt *

Tabelle 2 Verbraucherpreisindex fir Deutschland (Jahreswerte)

Hieraus leitet sich fiir den Verbraucherpreisgesamtindex flir den Zeitraum 1997 bis 2006 ein
durchschnitticher Wert von 141 Prozent ab. Bei der Bestimmung des
Verbraucherpreisgesamtindexes wird auf den Zeitraum von 1997 bis 2006 abgestellt, da das
Basisjahr der Erlésobergrenze 2006 ist. Die Ermafiigung der Zinssatze erfolgt anhand der
nachstehenden Formel:

Zins  =4Ars__ -VPI

m.
Daraus folgt ein Wert far den realen Eigenkapitalzinssatz in Héhe von 6,50 Prozent und fur
denrealen Fremdkapitalzinssatz ein Wert von 2,90 Prozent.

Der zu verwendende Zinssatz bestimmt sich —wie bereits ausgefuihrt- gemal § 14 Abs. 2
S.3 ARegV als gewichteter Mittelwert aus Eigenkapitalzinssatz und Fremdkapitalzinssatz,
wobei der Eigenkapitalzinssatz mit 40 Prozent und der Fremdkapitalzinssatz mit 60 Prozent’
zu gewichten ist. Von den 60 Prozent des Fremdkapitalzinssatzes entfallen gemald § 14

Abs. 2 S.4 ARegV 25 Prozentpunkte auf unverzinsliches Fremdkapital.

Der gewichtete Zinssatz wird nach folgender Formel ermittelt:

Zins . = 40% * Eigenkapitalzins,,, + 35% * Fremdkapitalzins,,, +25% *0

Hieraus ergibt sich ein gewichteter Zinssatz in Héhe von 3.62 Prozent.

Eine Ubersicht tber die Kalkulation der Vergleichbarkeitsrechnung und der ihr zu Grunde
gelegten AK/HK findet sich in Anlage 4.

hitp://www.destatis.de/ietspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Content/Statistiken/
Zeitreihen/ WirtschaftAktuell/Preise/Content100/pre110a.templateld=renderPrint.psml

(Stand: Mai 2008)
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3.2.2.2. Vergleichsparameter

Vergleichsparameter im Sinne des 8§ 13 Abs. 1 ARegV sind gemal 8 13 Abs. 3 S.1 ARegV
Parameter zur Bestimmung der Versorgungsaufgabe und der Gebietseigenschaften,
insbesondere die geografischen, geologischen oder topografischen Merkmale und
strukturellen Besonderheiten der Versorgungsaufgabe auf Grund demografischen Wandels
des versorgten Gebietes.

Die Parameter mussen gemald § 13 Abs. 3 S22 ARegV geeignet sein, die Belastbarkeit des
Effizienzvergleichs zu stiitzen. Dies ist gemaR § 13 Abs. 3 S3 ARegV insbesondere dann
anzunehmen, wenn sie messbar oder mengenmaflig erfassbar, nicht durch Entscheidungen
des Netzbetreibers bestimmbar und nicht in ihrer Wirkung ganz oder teilweise wiederholend
sind und insbesondere nicht bereits durch andere Parameter abgebildet werden.

Vergleichsparameterkdnnen gemal § 13 Abs. 3 S.4 ARegV insbesondere sein:

I _die Anzahl der Anschlusspunkte,

2. die Flache des versorgten Gebietes,

3. die Leitungslénge,

4. die zeitgleiche Jahreshochstlast,

5. die Jahresarbeit und

6. die dezentralen Erzeugungsanlagenin Stromversorgungsnetzen, insbesondere die Anzahl
und Leistung von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Wind- und solarer
Strahlungsenergie.

Die Auswahl der Vergleichsparameter hat gemal3 § i 3 Abs. 3 S.7 ARegV mit qualitativen,
analytischen oder statistischen Methoden zu erfolgen, die dem Stand der Wissenschaft
entsprechen. Auf Basis der vorliegenden Daten wurden wie bereits oben unter Ziffer 3.2.1.1
dargelegt, mittels wissenschaftlich anerkannter statistischer Analysemethoden die
Vergleichsparameter aus den analysierten.méglichen Vergleichsparameternausgewahlt, die
geeignet sind, die Bedeutung der Parameter empirisch zu belegen.

Durch die Auswahl der Vergleichsparameter soll gema? § 13 Abs. 3 S.8 ARegV die
strukturelle Vergleichbarkeit mdglichst weitgehend gewabhrleistet sein. Dabei sind gemaf
§ 13 Abs. 3 S.9 ARegV die Unterschiede zwischen Strom- und Gasversorgungsnetzenzu
berticksichtigen.

Um die Vergleichsparameter nach § 13 Abs. 4 ARegV zu erheben und die Ermittlung
weiterer Vergleichsparameter gemaf § 13 Abs. 3 ARegV durchfihren zu kénnen, wurde
eine Str'ukturdatenabfrage bei den Netzbetreibern durchgefihrt.
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Bei der Auswahl der Vergleichsparameter wurden gemaf § 13 Abs. 3 S.10 ARegV Vertreter
der betroffenen Wrtschaftskreise und der Verbraucher rechtzeitig gehort (vgl. 1.).

Der im Rahmen der Konsultation vorgestelite Parameter flachengewichtete
Netzanschlussdichte (Niederspannung) wurde von den betroffenen Wirtschaftskreisen
{iberwiegend kritisiert. Hierbei wurde insbesondere vorgetragen, der Parameter sei in seiner
Bestimmung zu intransparent. Die Verwendung dieses Parameters fuihre ferner zu einer
Nichtberlcksichtigung der von der ARegV als verpflichtend anzunehmenden Parameter
Netzlange (Niederspannung) und versorgte Flache. Diese Anmerkungen aufgreifend hat sich
die Beschlusskammer gegen eine Verwendung dieses Parameters entschieden. Hierfar war
insbesondere auch der Umstand mal3geblich, dass letztendlich keine wesentliche
Verbesserung des Modells durch die Verwendung dieses Parameters erreicht worden waére.

Die Bundesnetzagentur hat gemaR § 13 Abs. 4 ARegV und auf Grundlage der unter Ziffer
3.1.1.1. beschriebenen Kostentreiberanalyse folgende Vergleichspararneter in den
Effizienzvergleich einbezogen:

e Stromkreislange HS - Kabel

e Stromkreislange MS - Kabel

e Stromkreisldnge HS - Freileitungen
e Stromkreislange MS - Freileitungen
e Anschiusspunkte

e Zeitgleiche Jahreshochstlast HS/MS
» Zeitgleiche Jahreshochstlast MS/NS
¢ Umspannstationen

+ Installierte dezentrale Erzeugerleistung
e Versorgte Flache NS

e Stromkreislange NS

Im Folgenden werden die verwendeten deren Herleitungen
erlautert:

e Stromkreislinge HS — Kabel:

Der verwendete Parameter "korrigierte Stromkreislange in der Netzebene HS — Kabel" ist die
Systemldnge (Gesamtheit der drei Phasen L1+L2+1.3) der Kabel in der Netzebene HS. Bei
unterschiedlichen Phasenlangenwurde die durchschnittliche Lange in km ermittelt.

Die Stromkreislange erstreckt sich auch auf gepachtete, gemietete oder anderweitig dem
Netzbetreiber Uberlassene Kabel, soweit diese vom Netzbetreiber betrieben werden.



Geplante, in Bau befindliche, verpachtete sowie stillgelegte Kabel sind nicht zu
beriicksichtigen.

Zur Ermittlung der korrigierten Stromkreislange wurde die vom Netzbetreiber gemeldete
Stromkreisléange der Kabel in der Netzebene HS (,yCables.circuit.hs") korrigiert um den vom
Netzbetreiber gemeldeten prozentualen Anteil der Stromkreislinge HS im
Bruchteilseigentum (,yCables.circuit.share.external.hs®).

Daraus ergibt sich folgende Berechnungsformel:

yCables.circuit.hs.share.cor = yCables.circuit.hs
—(yCables.circuit.hs - yCables.circuit.share.external.hs)

Alle Leitungslangen wurden in km abgefragt und beziehen sich auf den letzten Tag des in
2006 abgeschlossenen Geschéftsjahres. Der zugrunde gelegte Wert wurde in der von dem
Netzbetreiber im Rahmen der Strukturdatenabfrage gemeldeten Hohe verwendet. Dieser
Parameter wird im Effizienzvergleich als ,yCables.circuit.hs.share.coru bezeichnet.

e Stromkreislinge in der Netzebene MS — Kabel:

Der verwendete Parameter ,Stromkreislange in der' Netzebene MS - Kabel ist die*
Systemlange (Gesamtheit der drei Phasen L1+L2+L3) der Kabel in der Netzebene MS. Bei
unterschiedlichen Phasenl&angen wurde die durchschnittliche Lange in km ermittelt.

Die Stromkreislange erstreckt sich auch auf gepachtete, gemietete oder anderweitig dem
Netzbetreiber Uberlassene Kabel, soweit diese vom Netzbetreiber betrieben werden.
Geplante, in Bau befindliche, verpachtete sowie stillgelegte Kabel sind nicht zu
berticksichtigen.

Alle Leitungslangen wurden in km abgefragt und beziehen sich auf den letzten Tag des in
2006 abgeschlossenen Geschaftsjahres. Der zugrunde gelegte Wert wurde in der von dem
Netzbetreiber irn Rahmen der Strukturdatenabfrage gemeldeten Hohe verwendet. Dieser
Parameter wird im Effizienzvergleich als ,yCables.circuit.ms® bezeichnet.

e Stromkreisldnge HS — Freileitung:

Der verwendete Parameter ,korrigierte Stromkreisléange in der Netzebene HS - Freileitung”
ist die Systemlange (Gesamtheit der drei Phasen L1+L2+L3) der Freileitungen in der
Netzebene HS. Bei unterschiedlichen Phasenlangen war die durchschnittliche Lange in km
zu ermitteln. Die Stromkreislange erstreckt sich auch auf gepachtete, gemietete oder
anderweitig dem Netzbetreiber Uberlassene Freileitungen, soweit diese vom Netzbetreiber
betrieben werden. Geplante, in Bau befindliche, verpachtete sowie stillgelegte Freileitungen
sind nicht zu beriicksichtigen.
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Zur Ermittlung der korrigierten Stromkreislénge wurde die vom Netzbetreiber .gemeldete
Stromkreislange der Freileitungen in der Netzebene HS (,yLines.circuit.hs“} korrigiert um den
vom Netzbetreiber gemeldeten prozentualen Anteil der Stromkreislénge HS im
Bruchteilseigentum (,yLines.circuit.share.external.hs").

Daraus ergibt sich folgende Berechnungsformel:

yLines.circuit.hs.share.cor = yLines.circuit.hs
—(yLines.circuit.hs -yLines.circuit.share.external.use.hs)

Alle Leitungslangen wurden in km abgefragt und beziehen sich auf den letzten Tag des in
2006 abgeschlossenen Geschéftsjahres. Der zugrunde gelegte Wert wurde in der von dem
Netzbetreiber im Rahmen der Strukturdatenabfrage gemeldeten Hohe verwendet. Dieser
Parameterwird im Effizienzvergleich als ,yLines.circuit.hs.share.cor® bezeichnet.

e Stromkreislange in der Netzebene MS ~ Freileitungen:

Der verwendete Parameter ,Stromkreisl&nge in der Netzebene MS — Freileitungen” ist die
Systemlange (Gesamtheit der drei Phasen L1+L2+L3) der Freileitungen in der Netzebene ,
MS. Bei unterschiedlichen Phasenliangenwurde die durchschnittliche Lange in km ermittelt.

Die Stromkreislange erstreckt sich auch auf gepachtete, gemietete oder anderweitig dem
Netzbetreiber Uberlassene Freileitungen, soweit diese vom Netzbetreiber betrieben werden.
Geplante, in Bau befindliche sowie stillgelegte Freileitungen sind nicht zu bericksichtigen.

Alle Leitungslangen wurden in km abgefragt und beziehen sich auf den letzten Tag des in .
2006 abgeschlossenen Geschaéftsjahres. Der zugrunde gelegte Wert wurde in der von dem
Netzbetreiber irn Rahmen der Strukturdatenabfrage gemeldeten Hohe verwendet. Dieser
Parameter wird im Effizienzvergleich als ,yLines.circuit. ms* bezeichnet.

Anschlusspunkte:
Die ,Anschlusspunkte in den Netzebenen HS, MS, NS$* umfassen folgende
Netzanschlusspunkte:

(1) Netzanschlusspunkte, an denen eine Ubergabe an Letztverbraucher und Objekt- und
(,yConnections.cus.[NEJ). Dies umfasst auch kundeneigene Stationen
und Umspannstationen. Anschlusspunktein der Niederspannungsind die Hausanschliisse;

(3] Netzanschlusspunkte, an denen eine Ubergabe an fremde nachgelagerte
Netzebenen stattfindet (,yConnections.dso.other.lower[NE]"). Dies umfasst auch Stationen
und Umspannstationen der Weiterverteiler;

3) Netzanschlusspunkte, an denen eine Ubergabe an eigene nachgelagerte,
Netzebenen stattfindet (,yConnections.own.lower.[NE]");
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4 Netzanschlusspunkte, an denen eine Ubergabe an benachbarte Netz- oder
Umspannebenen stattfindet (,yConnections.other.dso.same.[NE]*);

(@) Einspeisepunkte, in denen dezentrale Einspeisungen in das eigene Netz erfolgen

(6) Einspeisepunkte der 'Netzebene NS, in denen dezentrale Einspeisungen in das
eigene Netz erfolgen und die dartiber hinaus auch Netzanschlusspunkte sind, an denen eine
Ubergabe an Letztverbraucher, Objekt- und Arealnetze stattfindet
{.yInjection.points.ns.connection.point.ns").

Zur Berechnung wurden zuné&chst alle Netzanschluss- und Einspeisepunkte der Nummer (1)
bis (5) der Netzebenen HS, MS und NS addiert. Danach wird die ,Position (6) subtrahiert.
Dabei handelt es sich um diejenigen Einspeisepunkte in die Netzebene NS, die dartiber
hinaus auch Netzanschlusspunkte in der Netzebene NS sind. Da diese als Anschlusspunkte
von Letztverbrauchern sowohl in Position (1) als auch in Position (5) enthalten sind, muss =
um eine Doppelz&hlung zu vermeiden — diese GroRRe einmal subtrahiert werden.

Daraus ergibt sich folgende Berechnungsformel:

yConnections.hs.ms.ns="_yConnections.cus.[NE]
+NZE:yConnections.dso.other.lower.[NE]
+EyConnections.own.lower.[NE]
+NZE:yConnections.dso.other.same.[NE]
- Eylnjection.points.[NE]
NE

—ylInjection.points.ns.connection.points.ns

Alle in der Formel verwendeten Angaben wurden in der von dem Netzbetreiber irn Rahmen
der Strukturdatenabfrage gemeldeten Hohe verwendet und beziehen sich auf den letzten
Tag des in 2006 abgeschlossenen Geschéftsjahres. Der Parameter ,Anschlusspunkte in den
Netzebenen HS, MS, NS* wird im Effizienzvergleich als ,yConnections.hs.ms.ns" bezeichnet.

e Zeitgleiche Jahreshdchstlast HSIMS:

Die .korrigierte  zeitgleiche Jahreshdchstlast der Umspannebene HSIMS" beinhaltet die
zeitgleiche Jahreshdchstlast aller Entnahmen in der Umspannebene HSIMS
(.yPeakload.hs_ms“) gemessen in kW. Dabei handelt es sich um die: hdchste zeitgleiche

Summe der viertelstiindlichen Leistungswerte aller Enthahmen aus der Umspannebene
HSIMS.
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Zur Ermittlung der Grof3e wurde weiterhin der Anteil der Zahlpunkte mit Leerstand in der
Netzebene MS berucksichtigt.

Der Anteil der Z&hlpunkte mit Leerstand in der Netzebene MS
(,yshare.unoccupied.meters.ms”) umfasst den prozentualen Anteil der Zahlpunkte in einer
Wohn- und Gewerbeeinheit, die seit mind. 12 Monaten (bezogen auf den 31.42. des letzten
abgeschlossenen Geschaftsjahres) leer steht und die ggfs. durch Einbau eines Zahlers und
Einsetzen der Sicherung wieder in Betrieb genommen werden kann.

Die Zeitgleiche Jahreshdchstlastder Urmnspannebene HSIMS wird um den vom Netzbetreiber
gemeldeten Anteil der Zahlpunkte mit Leerstand in der Netzebene MS korrigiert. ES wird
somit errechnet, welche zeitgleiche Jahreshdchstlast sich ergébe, wenn alle Zahlpunkte
ausgelastet waren.

Daraus ergibt sich folgende Berechnungsformel:

'yPeakloadhs ms
(1- ysharc.unoccupied.meters.ms)

yPeakload hs_ms.unoccupied.cor =

Alle in der Formel verwendeten Angaben wurden in der von dem Netzbetreiber im Rahmen,

der Strukturdatenabfrage gemeldeten Hohe verwendet und beziehen sich auf den letzten

Tag des in 2006 abgeschlossenen Geschéaftsjahres. Der Parameter "korrigierte zeitgleiche

Jahreshochstlast der Umspannebene HS/MS* wird im  Effizienzvergleich als
bezeichnet.

Zeitgleiche Jahreshochstlast MS/NS :
Die korrigierte zeitgleiche Jahreshdchstlast der Umspannebene MS/NS* beinhaltet die
zeitgleiche Jahreshochstlast aller Entnahmen in  der Umspannebene MS/NS
(,yPeakload.ms_ns") gemessen in kW. Dabei handelt es sich um die hochste zeitgleiche
Summe der. viertelstindlichen Leistungswerte aller Entnahmen aus der Umspannebene
MS/NS.

Zur Ermittlung der Gro3e wurde weiterhin der Anteil der Zahlpunkte mit Leerstand in der
Netzebene NS bericksichtigt.

Der Anteil der Zahlpunkte mit Leerstand in der Netzebene NS
(,yshare.unoccupied.meters.ns") umfassen den prozentualen Anteil der Zahlpunkte in einer
Wohn- und Gewerbeeinheit, die seit rnind. 12 Monaten (bezogen auf den 31.12. des letzten
abgeschlossenen Geschéftsjahres) leer steht und die ggfs. durch Einbau eines Zahlers und
Einsetzen der Sicherung wieder in Betrieb genommen werden kann.

Die zeitgleiche Jahreshéchstlast der Umspannebene MS/NS wird um den vom Netzbetreiber
gemeldeten Anteil der Zahlpunkte mit Leerstand in der Netzebene NS korrigiert. Es wird



somit errechnet, welche zeitgleiche Jahreshdchstlast sich ergébe, wenn alle Z&ahlpunkte
ausgelastet waren.

Daraus ergibt sich folgende Berechnungsformel:

yPeakload.ms_ns
(1 - yshare.unoccupied.meters.ns)

yPeakloadms_ns.unoccupied.cor =

Alle in der Formel verwendeten Angaben wurden in der von dem Netzbetreiber im Rahmen
der Strukturdatenabfrage gemeldeten Hohe verwendet und beziehen sich auf den letzten
Tag des in 2006 abgeschlossenen Geschéftsjahres. Der Parameter korrigierte zeitgleiche
Jahreshochstlast der Umspannebene MS/NS* wird im  Effizienzvergleich als
»yPeakload.ms_ns.unoccupied.cor® bezeichnet.

e Umspannstationen:

,JUmspannstationen" sind Anlagen mit eigenen Transformatoren, in denen die Spannung
elektrischer Energie zwischen zwei Spannungsebenen (§ 2 Nr. 7 StromNEV) oder innerhalb
einer Netzebene geandert wird, einschlie3lich der Ortsnetzstationen

Zur Berechnung werden alle vom Netzbetreiber gemeldeten Umspannstationen der.
Netzebenen  (,ySubstations|[NE]) sowie alle vom Netzbetreiber gemeldeten
Umspannstationen der Umspannebenen (,ySubstations[UE]*) addiert und danach der vom
Netzbetreiber gemeldete prozentuale Nutzungsanteil der Umspannstationen der jeweiligen
Umspannebene im Bruchteilseigentum (,ySubstations.share.external. [JUE]") subtrahiert.
Daraus ergibt sich folgende Berechnungsformel:

NE

+ Y ySubstations.[UE]
UE

- (ySubstations.[UE]- ySubstations.share.external.[UE])
UE

Alle in der Formel verwendeten Grol3en beziehen sich auf den letzten Tag des in 2006
abgeschlossenenGeschéttsjahres.

Dieser Parameter wird im Effizienzvergleich als ,ySubstations.tot* bezeichnet.

¢ Installierte dezentrale Erzeugerleistung:

Die ,Installierte dezentrale Erzeugerieistung" ist die Summe der installierten
Erzeugungsleistungen aller dezentralen Erzeugungsanlagen nach EEG (§ 3 Zif.1 EEG), die
an die jeweilige Netz- oder Umspannebene angeschlossen sind, einschlief3lich Solarenergie
und Windenergie (,yDeclnstalled.Power.renewables.[NE/UE]").

Zusatzlich wurde noch die Summe der installierten Erzeugungsleistungen aller dezentralen
Kraft-Warme-Kopplungs-Anlagen nach KWKG, die an die jeweilige Netz- oder



Umspannebene angeschlossen sind (,yDecinstalied.Power KWK.[NE/UE]) sowie die
Summe der installierten Erzeugungsleistungen aller sonstigen  Kraftwerke und
Erzeugungsanlagen, die an die jeweilige Netz- oder Umspannebene angeschlossen sind
(,yDeclnstalled. Power.others.[NE/UE]") berlicksichtigt.

Daraus ergibt sich folgende Berechnungsformel:

yDR.tot = ZyDecInstaIIed.power.renewables.{NE/UE]

NE,UE

+ Y yDeclInstalled.power.KWK.[NE/UE]

NE,UE

+ » yDeclInstalled.power.others.[NE/UE]
NE,UE

Alle in der Formel verwendeten Angaben wurden in kVA abgefragt, In der von dem
Neizbetreiber im Rahmen der Strukturdatenabfrage gemeldeten Hohe verwendet und
beziehen sich auf den letzten Tag des in 2006 abgeschlossenen Geschaftsjahres. Der
Parameter.Installierte dezentrale Erzeugerleistung” wird im Effizienzvergleich als ,yDR.tot"
bezeichnet.

e VesorgteFlacheNS:

Der Parameter .Versorgte Flache NS* bezeichnet diejenige Flache innerhalb des’
erschlossenen Gebiets, die Uber das Stromversorgungsnetz des Netzbetreibers versorgt
wird. Diese Angabe des Netzbetreibers beruht auf der amtlichen Statistik zur Bodenflache
nach Art der tatsdchlichen Nutzung der Statistischen Landesémter.

Als versorgte Flache wird insoweit die bebaute Flache ("Gebaude und Freiflachen (nur,
bebaute Flache)”; Flachenschlissel 1001200) sowie Stral3en, Wege und Platze
(Flachenschlissel 510/520/530) verstanden. Wird eine Gemeinde von mehreren
Netzbetreibem versorgt, werden lediglich die entsprechenden Flachenanteile berticksichtigt.
Die versorgte Flache entspricht somit dem Konzessionsgebietabziiglich der nicht versorgten
Flachen wie beispielsweise Walder, Seen, Fliisse und nicht erschlossenen Gebieten.

Die versorgte Flache bezieht sich auf den letzten Tag des in 2006 abgeschlossenen
Geschéftsjahres. Der zugrunde gelegte Wert wurde in der von dem Netzbetreiber im
Rahmen der Strukturdatenabfrage gemeldeten Hohe verwendet. Dieser Parameter wird im
Effizienzvergleich als ,yArea.supplied.ns" bezeichnet.

e Sronkrei sl &nge NS:

Der verwendete Parameter ,Stromkreisldnge in der Netzebene N S ist die Systemlange
(Gesamtheit der drei Phasen L1+L2+L3) der Leitungen (Freileitungen und Kabel) in der
Netzebene NS. Bei unterschiedlichen Phasenlangen ist die durchschnittliche Lange in km zu
ermitteln.



Die Stromkreislange erstreckt sich auch auf gepachtete, gemietete oder anderweitig dem
Netzbetreiber Uberlassene Leitungen, soweit diese vom Netzbetreiber betrieben werden.
Geplante, in Bau befindliche, verpachtete sowie stillgelegte Leitungen sind nicht zu
bertcksichtigen.

In der Netzebene NS beinhaltet die Stromkreislange auch die Hausanschlussleitungen.

Zur Berechnung wurden die Stromkreislange der Kabel in der Netzebene NS
(,yCable.circuit.ns") und die Stromkreislange der Freileitungen in der Netzebene NS
(,yLines.circuit.ns*) addiert.

yNet.length.ns=yCable.circuit.ns+ yLines.circuit.ns

Alle Leitungslangen wurden in km abgefragt und beziehen sich auf den letzten Tag des in
2006 abgeschlossenen Geschaéftsjahres. Der zugrunde gelegte Wert wurde in der von dem
Netzbetreiber im Rahmen der Strukturdatenabfrage gemeldeten Hohe verwendet. Dieser
Parameter wird im Effizienzvergleich als ,yNet.length.ns* bezeichnet. Eine Ubersicht (iber die
verwendetenWerte der Vergleichsparameter des Netzbetreibers findet sich in Anlage 3.

323. AusreiBeranalyse

Die Bundesnetzagentur hat fur die parametrische (SFA) und fur die nicht-parametrische
(DEA) Methode Analysen zur ldentifikation von extremen Effizienzwerten (Ausrei3ern)
durchgefiihrt, die dem Stand der Wissenschaft entsprechen (§ 12 Abs. 1 i.V.m. Anlage 3
Nr.5 zu § 12 ARegV).

Fir AusreiRer mit besonders hoher Effizienz wird ein Effizienzwert von 100 Prozent
festgesetzt (§ 12 Abs. 1 ARegV i.V.m. Anlage 3 Nr.5 zu § 12 ARegV). Ausreil3er mit einer
Effizienz unter 60 Prozent erhalten einen Mindesteffizienzwert von 60 Prozent
(§ 12 Abs. 4 S| ARegV).

3231 DEA

Bei der nicht-parametrischen Methode (DEA) gilt ein Wert als Ausreil3er, wenn er flr einen
Uberwiegenden Teil des Datensatzes als Effizienzmafistab gelten wiirde (§ 12 Abs. | i.V.m.
Anlage 3 Nr.5 zu § 12 ARegV).

Zur Ermittlung von Ausreil3ern wurden statistische Tests durchgefuihrt. Dabei wurde die
mittlere Effizienz aller Netzbetreiber einschliel3lich der potenziellen Ausreil3er mit der
mittleren Effizienz der Netzbetreiber verglichen, die sich bei Ausschluss der potenziellen
Ausreil3er ergeben wirde. Der dabei festgestellte Unterschied wurde mit einer
Vertrauenswahrscheinlichkeit von mindestens 95 Prozent identifiziert. Die auf diese Weise
festgesteltten Ausreifter wurden aus dem Datensatz entfernt.



Erganzend wurde eine Analyse der Supereffizienzwerte durchgefuhrt. Dabei waren
diejenigen Ausreil3er aus dem Datensatz zu entfernen, deren Effizienzwerte den oberen
Quatrtilswert um mehr als den 1,5-fachen Quartilsabstand Ubersteigen. Der Quartilsabstand
ist dabei definiert als die Spannweite der zentralen 50 Prozent eines Datensatzes
(§ 12 Abs. 1 ARegV i.V.m. Anlage 3 Nr.5 zu § 12 ARegV).

3.23.2. SFA

Bei der pararnetrischen Methode (SFA) gilt ein Wert dann als Ausreil3er, wenn er die Lage
der ermittelten Regressionsgerade zu einem erheblichen Mal3 beeinflusst (§ 12 Abs. 1
I.V.m. Anlage 3 Nr.5 zu § 12 ARegV).

Zur Ermittlung des erheblichen Einflusses wurden statistische Tests durchgefihrt, mit denen
ein numerischer Wert fir den Einfluss zu ermitteln ist. Liegt der ermittelte Wert tiber einem
methodisch angemessenen kritischen Wert, so ist der AusreiRer aus dem Datensatz zu
entfernen. Als Testverfahren kamen Cooks distance, DFBETAS, DFFITS, covariance ratio
und Robuste Regression zur Anwendung (§ 12 Abs. I ARegV iV.m. Anlage 3

§ 12 ARegV).

3.24. Konsistenzanalyse

Zur Bewertung der Konsistenz der gefundenen Modellergebnisse wurden u.a. die
Korrelationskoeffizienten nach Pearson, Spearman sowie Kendall's
Rangkorrelationskoeffizient herangezogen Zur Evaluierung der Konsistenz und der
Robustheit der Modellstrukturen und Spezifikationen wurden die ermittelten Effizienzwerte
abschlieRend auf ihre Konsistenz hin tGiberprift. Als Testverfahren kamen dabei der Kruskal-~
Wallis-Testund die Tobit-Schéatzung zur Anwendung (Second-Stage).

3.25. Gutachten

Hinsichtlich der weiteren konkreten Ausgestaltung des Effizienzvergleichs wird auf das
Gutachten der Firma Sumicsid AB, verwiesen.’ Das Ergebnis des Gutachtens wird
vollumfanglich zum Inhalt dieses Beschlusses gemacht, soweit es das gefundene Modell und

die Ermittlung der Effizienzwerte beschreibt.

3.3. Effizienzwert des Netzbetreibers
Die Ermittlung des unternehmensindividuellen Effizienzwertes erfolgte auf Grundlage der
§§ 12 bis 14 und 22 ARegV (§ 12 Abs. 1 S.1 ARegV).

Veroffentlicht auf der Internetseite der Bundesnetzagentur: www.bundesnetzaaentur.de 1
Sachgebiete I Elekirizitat/Gas 1 Anreizregulierung I Berichte/Verdffentlichungen/Gutachten



33.1.  Ergebnis des Effizienzvergleichs (§ 12 Abs. 3 und 4 ARegV)

Der sich aus den Effizienzvergleichen ergebende Effizienzwert des Netzbetreibers ist als
Anteil der Gesamtkosten nach Abzug der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile in
Prozent auszuweisen (§ 12 Abs. 2 ARegV).

Die fur den Netzbetreiber in den durchgefiihrten Effizienzvergleichen ermittelten individuellen
Effizienzwerte ergeben sich aus Anlage 5.

332 Bereinigter Effizienzwert (§15 Abs. 1 ARegV)
Der Netzbetreiber tragt vor, dass aufgrund von Besonderheiten seiner Versorgungsaufgabe
ein hoherer als der ermittelte Effizienzwert von 100 % festzulegen sei.

Nach § 15 Abs. 1 S. 1 ARegV ist eine Bereinigung des Effizienzwertes durch einen
angemessenen Aufschlag auf den nach §§ 12 bis 14 ARegV ermittelten Effizienzwert nur
vorzunehmen, wenn der Netzbetreiber nachweist, dass Besonderheiten seiner
Versorgungsaufgabe bestehen, die im Effizienzvergleich durch die Auswahl seiner
Parameter nach § 13 Abs. 3 und 4 ARegV nicht hinreichend berticksichtigt wurden, und dies
die nach § 14 Abs. 1 Nr. I und 2 ARegV ermittelten kosten um mindestens 3 Prozent erhéht. |

Durch die Regelung des § 15 Abs. 1 S. 1 ARegV wird in besonderer Weise die Erreichbarkeit *
und Ubertreffbarkeit (§ 21a Abs. 5 S. 5 EnWG) der auf Grundlage des Effizienzwertes
bestimmten Effizienzvorgabe gewahrleistet.

Die Gewahrung eines bereinigten Effizienzwertes soll — wie aus der hohen Aufgreifschwelle

von 3 Prozent ersichtlich — nur in wenigen, wirtschaftlich bedeutsamen Ausnahmeféllen
moglich sein. Grundsatzlich ist davon auszugehen, dass jeder Netzbetreiber bei seiner
Versorgungsaufgabe Besonderheiten aufweist, die in den Effizienzvergleich nicht einfliel3en,
.weil nicht jedes Detail berlcksichtigt werden kann. Diese Besonderheiten kdnnen sich
sowohl Kosten erhéhend als auch Kosten reduzierend auswirken. Im Ergebnis wird sich dies
daher weitestgehend neutral darstellen. Die Anpassungsregelung des § 15 Abs. 1 S. 1
ARegV ist folglich &ulerst restriktiv auszulegen.

Zunachst sei dahingestellt, ob es sich bei den seitens des Netzbetreibers vorgetragenen
Sachlagen um Besonderheitengem. § 15 ARegV handelt. Eine Anpassung nach § 15 Abs. 1
ARegV kommt jedoch grundsatzlich nur in Ausnahmeféllen und mit hinreichender
Begrundung in Betracht. Ein entsprechendes Vorbringen fehlt vorliegend. Ferner wurde fur
die E.ON Bayern AG ein Effizienzwert von 100 % ermittelt. Eine Festlegung eines héheren
Effizienzwertes als 100 % wurde von dem Verordnungsgeber nicht vorgesehen (vgl. Anlage
3Nr. 2zu § 12 ARegV).
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4, Ermittlung der Erldsobergrenzen des Netzbetreibers

Die Obergrenzen der zuldssigen Gesamterldse eines Netzbetreibers aus den Netzentgelten
(Erlosobergrenze) werden gemal3 § 4 Abs. 1 ARegV nach Mal3gabe der §§ 5 bis 16, 19, 22
und 25 ARegV bestimmt. Die Erlosobergrenze ist gemal § 4 Abs. 2 ARegV fir jedes
Kalenderjahr der gesamten Regulierungsperiode zu bestimmen. Der Erlospfad bildet die
Gesamtheit der jahrlichen Erldsobergrenzender Regulierungsperiode ab.

Die Bestimmung der kalenderjahrlichen Erlosobergrenzen des Netzbetreibers erfolgt gem&R
§ 7 ARegV in Anwendung der in Anlage 1 zu § 7 ARegV enthaltenen Regulierungsformel.

VPI+t
VPlo

Eot=KAdnb,t+(KAvnb_o+(1-v1)-KAb.o)-( —PFt]-EFt+Qt

Zur Bestimmung der Erldsobergrenzenist somitin einem ersten Schritt das Ausgangsniveau
gemafl § 6 ARegV zu bestimmen. Daraufhin sind dann die dauerhaft nicht beeinflussbaren
Kosten (Kanbs), die voriibergehend nicht beeinfiussbaren (KAywo) und die beeinflussbaren
Kosten (KApo) zu ermitteln. Zur Gewahrleistung des gleichméaRigen Abbaus der
beeinflussbaren Kosten ist sodann der Verteilungsfaktor gemaR § 16 Abs. 1i.V.m. §§ 12 bis
15 ARegV zu ermitteln. '

Des Weiteren sind die sonstigen Bestandteile der Formel zu ermitteln, soweit diese
einschlagig sind: der Wert fur die um den sektoralen Produktivitatsfortschritt (PFy) bereinigten

_ _ _ _ ._ aligemeinen_Geldwertentwicklung (VPI) nach §§ 8 und 9 ARegV, der Erweiterungsfaktor

(EFY nach § 10 ARegV und das Qualitatselement (Q)) nach § 18 ff. ARegV.

Eine Darstellung der in der Regulierungsformel verwendeten Werte und des Erléspfades der
Netzbetreiber findet sich in Anlage 1.

41. Bestimmung des Ausgangshiveaus zur Ermittlung der Erlésobergrenzen

Die Bestimmung des Ausgangshiveaus zur Ermittlung der Erlésobergrenze erfolgt auf
Grundlage des § 6 ARegV. Fir die erste Regulierungsperiode ist demnach gemaR § 6
Abs. 2 ARegV das Ergebnis der Kostenpriufung der letzten Genehmigung der Netzentgelte
nach § 23a EnWG vor Beginn der Anreizregulierung heranzuziehen. Als Basisjahr der ersten
Regulierungsperiode gilt gemal3 § 6 Abs. 1 S. 5 ARegV das Jahr 2006.

Die Beschlusskammer nimmt keine Anpassung des Ausgangsniveaus, insbesondere
aufgrund der aktuellen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH, Beschliisse vom
14.08.2008, Aktenzeichen: KVR 34/07, KVR 35/07, KVR 36/07, KVR 39/07 und KVR 42/07)
vor.

Der BGH hatte sich in den vorstehenden Rechtsbeschwerdeentscheidungen mit den
Entgeltgenehmigungen der ersten Genehmigungsrunde auseinanderzusetzen. Die vom BGH
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in diesem Zusammenhang behandelten Rechtsfragen betrafen die Anlagen im Bau (§ 7
Abs.1 S.3 StromNEV) und die angemessene Hohe der Verzinsung des die zuldssige
Eigenkapitalquote von 40% Ubersteigenden Eigenkapitalanteils wie Fremdkapital (§ 7 Abs.1
S3 i.V.m. § 5 Abs.2 HS.2 StromNEV).

Es kann dahinstehen, ob der BGH diese Rechtsfragen abschlieliend zugunsten des
Netzbetreibers entschieden hat, da der Bestimmung des Ausgangsniveaus nach § 6 Abs.2
ARegV eine formell und materiell bestandskraftige Entscheidung der Beschlusskammer zu
Grunde liegt. " Diese Entscheidung ist Grundlage der Ermittiung des Ausgangsniveaus.

Eine Anderung der hichstrichterlichen Rechtsprechungist von der Beschlusskamrner, dem
Grundsatz der  Gesetzmaligkeit folgend, zwar bei allen  zukUnftigen
Entgeltgenehrnigungsentscheidungen oder auf den entsprechenden Regelungen
aufbauenden Entscheidungen (z.B. Kostenbezug der zweiten Regulierungsperiode nach § 6
Abs.1 ARegV) zu beachten. Das Bekanntwerden einer (neuen) hdochstrichterlichen
Rechtsprechung nach dem Eintritt der formellen und materiellen Bestandskraft einer
Entscheidung zwingt die Behdrde aber keinesfalls zur Aufhebung dieser Entscheidung.

Eine entsprechende, die Bestandskraft eines Verwaltungsaktes durchbrechende Regelung
ist weder in §§ 48 ff. VWVfG noch im EnWG enthaltenen. Hingegen enthalten die
Verfahrensvorschriften anderer Rechtsgebiete sogar ausdricklich eine derartige
Besonderheit. So ist beispielsweise in § 48 Abs. 2 SGB X — einer ansonsten an §§ 48 ff.
VWVIG angelehnten Regelung — kodifiziert, welche Auswirkungen nachtraglich eintretende
Tatsachenanderungen haben. Die Vorschrift stellt klar, dass auch eine Anderung der

Rechtsprechung als Anderung der rechtlichen Voraussetzungen i.S.d. § 48 Abs. 1 SGB X

anzusehenist.

4.1.1. Anpassung der Eigenkapitalverzinsung

Grundsétzlich ist gemaf § 6 Abs. 2 ARegV die Eigenkapitalverzinsung heranzuziehen, die
dem Ergebnis der letzten Kostenprifung nach § 23a EnWG entspricht. Ausgangspunkt ftir
die Anpassung der Eigenkapitalverzinsung ist § 7 Abs. 6 StromNEV. Demnach sind die
Eigenkapitalzinsséatze vor Beginn einer Regulierungsperiode der Anreizregulierung durch die
Bundesnetzagentur festzulegen und in Anwendung zu bringen. Fur die Bestimmung der
Erésobergrenze zu Beginn der Anreizregulierung wurde mit der Festlegung vom 07.07.2008
(ABI. Bundesnetzagentur Nr. 1312008, S.1192ff.) fur die Dauer der ersten
Anreizregulierungsperiode fur Neuanlagen ein Eigenkapitalzinssatz von 9,29 % vor Steuern
und fur Altanlagen ein Eigenkapitalzinssatz von 7,66 % vor Steuern festgelegt. Zur

10 Hinsichtlich der Verzinsung des die zulassige Eigenkapitalquote von 40% Ubersteigenden

Eigenkapitalanteils vie Fremdkapital hat der BGH die tatrichterliche Wordigung des OLG
Koblenz als unzureichend geriigt und die Sache lediglich zur erneuten Entscheidung an das
Q.G Koblenz zurickverwiesen. Das (LG Koblenz wird daher erneut, ggf. unter
Inanspruchnahme eines Sachverstandigen, tatrichterlich zu wirdigen haben, ob und in
welchem Umfange ein Risikozuschlag auf den ermittelten Zins angemessen ware.

-35-



Herleitung der Zinssatzhthe wird auf die Festlegung verwiesen. Diese Festlegung wirde
leerlaufen, wenn die neuen Eigenkapitalzinssatze nicht im Rahmen der Bestimmung des
Ausgangsniveaus berlicksichtigt wiirden. § 7 Abs. 6 StromNEV bzw. GasNEV steht somit in
einem Spannungsverhéltnis zu § 6 Abs. 2 ARegV. Zugunsten der Netzbetreiber wird
bezlglich der Eigenkapitalverzinsung § 7 Abs. 6 StromNEV von der Beschlusskammer als
lex specialis angesehen und genief3t somit VVorrang vor § 6 Abs. 2 ARegV. Eine Anpassung
der Eigenkapitalverzinsung auf den neu festgelegten Zinssatz ist auch nicht durch § 4
Abs. 3 S2 ARegV ausgeschlossen, da die Eigenkapitalverzinsung keine Kostenposition des
§ 11 Abs. 2 ARegV darstellt.

Die Beschlusskammer nimmt die Anpassung der Eigenkapitalverzinsung dahingehend vor,
dass sie die Eigenkapitalverzinéung, also die Verzinsung des Eigenkapitalanteils, der die
zugelassene Eigenkapitalquote (40 %) nicht Ubersteigt, neu berechnet.

Die Festlegung der Eigenkapitalzinssatze hat lediglich Auswirkungen auf die Kostenposition
Eigenkapitalverzinsung. Weitere Anpassungen erfolgen nicht. Eine Anderung des
Fremdkapitalzinssatzes bleibt folglich in der Neuberechnung der kalkulatorischen
Eigenkapitalverzinsung far das die 40%-Grenze UberschieRende Eigenkapital
unbericksichtigt. Auch die Bemessung der kalkulatorischen Gewerbesteuer bleibt von der
Zinssatzanderung unberihrt.

Die genaue Berechnungist aus der Anlage 6 ersichtlich.

42 Ermittlung der dauerhaft nicht beeinfiussbaren Kosten

VVon dem gemal § 6 ARegV ermittelten Ausgangsniveau ist die Hohe der nach § 11 Abs. 2

ARegV dauerhaft nicht beeinflussbaren Kosten im Jahr t der jeweiligen Regulierungspenode,
unter Berticksichtigung einer Anpassung der Erlésobergrenze nach § 4 Abs. 3 S.I Nr.2
ARegV zu bestimmen (KA 4u1). Die dauerhaft nicht beeinflussbaren Kosten des Basisjahres
0 (KA o) Sind grundsatzlich hierdurch zu ersetzen. Eine solche Anpassung der
Erlsobergrenze erfolgt jedoch gemaR § 4 Abs. 3 S.2 ARegV im ersten Jahr der jeweiligen
Regulierungsperiode nicht.

421 Vorgelagerte Netzkosten

Die Aufwendungen an vorgelagerte Netzbetreiber werden in der Hohe angesetzt, wie sie
sich aufgrund der Absatzmenge des Jahres 2007 und der Preisstellung des Jahres 2008
ergeben. So wird ein moglichst zeithaher Wert zugrunde gelegt. Spatere Abweichungen zu
den Ist-Werten der Jahre 2008 und 2009 werden Uber die periodenubergreifende Saldierung
bzw. das Regulierungskonto ausgeglichen (vgl. 3.2.2.1.2.).

Dem Begehren des Netzbetreibers, die erwartete Entgeltsteigerung des vorgelagerten
Netzbetreibers zu bertcksichtigen, konnte nicht entsprochen werden, da keine hinreichend
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gesicherten Erkenntnisse vorliegen. Im Ubrigen erfolgt ein Ausgleich dieser mdglichen
Differenz gemald § 5 Abs. 1 S. 2 ARegV Uber das Regulierungskonto. Gleiches gilt fur die
Zahlungen von vermiedenen Netzentgelten.

4.2.2 Pauschalierter Investitionszuschlag geman § 25 ARegV

Sofern der Netzbetreiber einen Antrag auf pauschalierten Investitionszuschlag geméan
§ 23 Abs. 1 ARegV gestellt hat, wurde dem Antrag in der in Anlage 8 zu entnehmenden
Hohe stattgegeben.

§ 25 ARegV sieht die Beriicksichtigung eines pauschalierten Investitionszuschiages bei der
Festlegung der Erlosobergrenze gemal3 § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV vor, sofern der
Netzbetreiber dies verlangt. Sinn und Zweck der Regelung ist es, ,notwendige Investitionen
in die Energieversorgungsnetze in der Startphase der Anreizregulierung nicht zu
behindern”."*.Daher ist der pauschalierte Investitionszuschlag als einmaliger Bonus zu
sehen, der befirchteten Anreizen zur Unterlassung von Ersatzinvestitionen wahrend der
Regulieningsperiode entgegenwirken soll.

Der pauschalierte Investitionszuschlag ist bei der Festlegung der Erlosobergrenze auf
Verlangen des Netzbetreibers entsprechend den Vorgaben des § 25 Abs. 2 bis 5 ARegV
einzubeziehen.

Gemall § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 12 ARegV ist der pauschalierte Investitionszuschlag
Bestandteilder dauerhatft nicht beeinflussbaren Kosten.

4.2.2.1 Héhe des pauschalierten Investitionszuschlags

§ 25 Abs. 2 ARegV bestimmt, dass der pauschalierte Investitionszuschlag pro Kalenderjahr
ein Prozent der nach § 14 Abs. 1 Nr. 3 2 ARegV bestimmten Kapitalkosten nicht
Uberschreiten darf. Die Hohe des pauschalierten Investitionszuschlags richtet sich somit
nach den Kapitalkosten der Vergleichbarkeitsrechnung,die in § 14 Abs. 1 Nr. 3

2 ARegV geregeltist.

Die Berechnung des pauschalierten Investitionszuschlages erfolgt gemal § 25 Abs.2 ARegV
auf der Grundlage der nach § 14 Abs.1 Nr.3 i.V.m. Abs.2 ARegV bestimmten Kapitalkosten.
Die Grundlage fur die Standardisierung sind hierbei gemafld § 14 ARegV die
Gesamtkosten des Netzbetreibers die gemal § 6 ARegV zur Bestimmung des
Ausgangsniveaus ermittelt wurden. Gemal3 § 6 Abs.2 ARegV ist als Ausgangsniveau fur die
erste Regulierungsperiode das Ergebnis der Kostenpriifung der letzten Genehmigung der
Netzentgelte nach § 23a EnWG heranzuziehen. Eine Anpassung des Ausgangshiveaus
aufgrund der aktuellen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH, Beschlisse vom
14.08.2008, Aktenzeichen: KVR 34/07, KVR 35/07, KVR 36/07, KVR 39107 und KVR 42/07)

f BR-Dr. 417/07, S.70
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nimmt die Beschlusskammer wie bereits dargelegt .nicht vor. Die Ermittlung der
standardisierten Kapitalkosten erfolgt fir den Effizienzvergleich nach § 12 Abs.1 ARegV. im
Rahmen des pauschalierten investitionszuschlages wird auf das Produkt dieser Ermittlung
zurlickgegriffen.

GemaR § 25 Abs. 1 ARegV ist ausdriicklich ein pauschalierter Investitionszuschlag nach
Mal3gabe der Absatze 2 bis 5 in die Erldsobergrenze mit einzubeziehen. Dafur spricht der
Wortlaut des § 25 Abs. 1, 2 ARegV. In Absatz 2 wird der pauschalierte Investitionszuschlag
auf ein Prozent pro Kalenderjahr der Regulierungsperiode begrenzt. Hierbei bezieht sich ,1
Prozent” auf die nach § 14 Abs. I Nr.3 2 ARegV ermittelten Kapitalkosten.

Die Regelung ist so zu verstehen, dass gemalR § 25 Abs.1 ARegV vor Beginn der
Regulierungsperiode ein pauschalierter Investitionszuschlag in der Erlésobergrenze
bertcksichtigt werden soll. Gleichwohl bewirkt der pauschalierte Investitionszuschlag eine
dauerhafte Anhebung der Erldsobergrenzen in der ersten Regulierungsperiode, um den
einmalig ermittelten Betrag. Anders als beispielsweise bei den Investitionsbudgets nach
§ 23 ARegV ist gemall § 25 Abs.4 ARegV lediglich eine einmalige Antragstellung
vorgesehen.

Auch § 4 Abs. 2 S.| ARegV fihrt zu keinem anderen Ergebnis. Zwar wird hier im Grundsatz .
ausgefuhrt, dass die Erl6sobergrenze fiir jedes Kalenderjahr einer Regulierungsperiode zu
bestimmen ist. Diese Formulierung ist jedoch als allgemeine Regelung im Hinblick auf die
sich aus der Anwendung des Erlospfades zur Abdeckung der Effizienzvorgaben sowie
weiterer moglicher Anpassungen innerhalb der Regulierungsperiode ergebende Tatsache zu
verstehen, dass ,die" Erldsobergrenze eben nicht aus einer tber die Regulierungsperiode
unverandertfortbestehenden Erléssumme bestehen muss.

Diese Auslegung wird auch von § 34 Abs. 4 ARegV gestltzt, der die Geltungsdauer des
pauschalierten Investitionszuschlags auf die erste Regulierungsperiode beschrankt. Somit
kann daraus geschlossen werden, dass der pauschalierte Investitionszuschlag fur die erste
Regulierungsperiode zu ermitteln und in die Erlésobergrenze der jeweiligen Kalenderjahre
einzubeziehenist.

Eine andere Auslegung wiirde implizit bedeuten, dass jeweils ein Prozent der Kapitalkosten
der jahriichen Investitionen eines Netzbetreibers als dauerhaftnicht beeinflussbare Kosten in
die Erlésobergrenze eingingen.'? Die Folge ware dann eine zumindest teilweise Befreiung
der Kapitalkosten von Effizienzvorgaben. Bei dieser Auslegung dass
in den genehmigten Erl6sobergrenzen auch Kapitalkosten enthalten sind und diese — soweit
sie effizient sind — wahrend der gesamten Regulierungsperiode fortwirken, auch wenn deren
Nutzung wahrend der Regulierungspenode endet und auslaufende Abschreibungen und

> Dabei wird der Unterschied zwischen den Kapitalkosten gemaR StromNEV und den
Kapitalkosten nach Vergleichbarkeitsrechnung gemaft § 14 Abs. 1 Nr.3 i.V.m. Abs. 2 ARegV
aul3er Acht gelassen.
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Zinsen auf Basis von verminderten Restwerten in der kalkulatorischen Welt zu einer
Absenkung der Erldsobergrenze flihren wirden. Somit kénnen auch wahrend der
Regulierungsperiode Kapitalkosten aus notwendigen Ersatzinvestitionen im Rahmen der
Erlésobergrenze erldst werden.

SchlieBlich legt § 25 Abs.2 ARegV fest, dass die Ho6he des pauschalierten
Investitionszuschlags ein Prozent der nach § 34 Abs. 1 Nr.3, Abs. 2 ARegV ermittelten
Kapitalkosten pro Kalenderjahr nicht Uberschreiten darf. Somit wird neben der Hoéhe
gleichzeitig eine Obergrenze fur den pauschalierten Investitionszuschlag eingefuhrt, die sich
auf jedes Kalenderjahr der ersten Regulierungsperiode bezieht.

Der pauschalierte Investitionszuschlag soll, wie von Netzbetreibern richtigerweise
vorgetragen wurde, in jedem Jahr der Regulierungsperiode Wirkung entfalten. Auch wirken
bereits im Rahmen des pauschalierten Investitionszuschlags getétigte Investitionen eines
Kalenderjahres im nachsten Kalenderjahr fort. Des Weiteren wurde von Netzbetreibem
richtig vorgetragen, dass der pauschalierte Investitionszuschlag pro Kalenderjahr der
Regulierungsperiodezu gewahren ist.

Diese kalenderjahrliche Gewahrung des pauschalierten Investitionszuschlages hat jedoch,
nur einmalig im Rahmen der Festlegung der kalenderjdhrlichen Erldsobergrenzen zu.
erfolgen und unterliegt keiner weiteren Anpassung, wie sich bereits aus § 4 Abs. 3 Nr. 2
ARegV ergibt, welcher gerade nicht auf § 11 Abs. 2 Nr. 12 ARegV verweist. Gemal § 25
Abs. 2 ARegV darf der pauschalierte Investitionszuschlag pro Kalenderjahr 1 Prozent der
nach § 14 Abs. 1 Nr. 3i.V.m Abs. 2 bestimmten Kapitalkosten nicht Gberschreiten. Wuorde
man den pauschalierten Investitionszuschlag so kumulieren, dass man in jedem
Kalenderjahr 1% der standardisierten Kapitalskosten auf die bereits bestehenden 1 %
aufaddiert, dann wirde im vierten Jahr der Regulierungsperiode der pauschalierte
Investitionszuschlag 4 % der standardisierten Kapitalkosten betragen. Der pauschalierte
Investitionszuschlag wirde somit bereits im Kalenderjahr 2010, wie auch in den folgenden
Kalenderjahren 2011 und 2012 die in § 25 Abs. 2 ARegV festgelegte Obergrenze von 1%
der standardisierten Kapitalkosten Uberschreiten. § 25 Abs. 2 ARegV setzt somit die
Obergrenze des pauschalierten Investitionszuschlages fest. § 25 ARegV trifft keinerlei
Vorgaben, wann der Netzbetreiber seine Investitionen zu tatigen hat. Dies bestimmt der
Netzbetreiber durch seinen Antrag. Die Beschlusskarnmer legt irn Rahmen dieser
Festlegung eine Erldsobergrenze pro Kalenderjahr fest, hierbei wird fiir jedes Kalenderjahr
der pauschalierte Investitionszuschlag unter Berlcksichtigung der Obergrenze von 1%, in
der beantragten Hohe bericksichtigt.

Bei Netzbetreibern, deren kalenderjahrliche Erdsobergrenzen anhand mehrerer
Netzkostenblocke bestimmt werden, bezieht sich die Hohe des genehrnigungsfahigen
Investiiionszuschlags auf die nach § 14 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 2 ARegV bestimmten
Kapitalkosten aller Netzbereiche. Denn mit dem pauschalierten Investitionszuschlagwird der



Investitionsbedarf eines Netzbetreibers gedeckt; eine Aufteilung nach verschiedenen
Netzbereichenfindet nicht statt.

4222 Ausgleichin der folgenden Regulierungsperiode (§ 25 Abs. 3 ARegV)
Obwohlim vorliegenden Bescheid ein Ausgleich nach § 25 Abs. 3 ARegV naturgemaf noch
nicht vorzunehmen bzw. zu bertcksichtigen ist, soll der Vollstandigkeit halber darauf
hingewiesen werden, dass, sofern die Investitionen nicht .die.nach .den o.g. Grundsétzen
festgelegte Hohe erreichen, in der folgenden Regulierungsperiode ein Ausgleich
stattzufinden hat. Der Ausgleich erfolgt in Hohe der Differenz zwischen den tats&chlichen
Investitionen und dem pauschalierten Investitionszuschlag. Gemaf? § 25 Abs. 3 S.2 ARegV
erfolgt der Ausgleich und die Verzinsung des Differenzbetrages wie beim Regulierungskonto,
d.h. nach derselben Methodik. Allerdings erfolgt keine Buchung dieser Betrage auf dem
Regulierungskonto.

Sofern die auf den Investitionen beruhenden Kapitalkosten den pauschalierten
Investitionszuschlag Ubersteigen, erfolgt gemal § 23 Abs. 3 S 3ARegV kein Ausgleich.

4223. Weitere  Rechtsfolgen der Einbeziehung eines pauschalierten,
Investitionszuschlags

Fir den Fall der Einbeziehung eines pauschalierten Investitionszuschlags in die*
Erl6sobergrenze hat der Netzbetreiber gemal § 28 Nr.7 ARegV der Regulierungsbehorde
gegeniiber die Differenz nach § 25 Abs. 3 S.| ARegV* mitzuteilen, d:h. den Differenzbetrag
zwischen einbezogenem pauschalierten Investitionszuschlag und den tatsachlichen
Investitionen. Dartber hinaus ist nach § 28 Nr. 7 ARegV eine fur einen sachverstandigen
Dritten nachvollziehbare Darstellung der zur Ausschdpfung des beantragten pauschalierten:
Investitionszuschlags erfolgten Investitionenund ihrer Kostenwirksamkeit zu erstellen. Eine

inhaltliche Einzelpriifung des Investitionsbedarfs erfolgt nicht."

Die Mitteilung gemaf3 § 28 Nr.7 ARegV hat nach dem Sinn und Zweck der Regelung jahrlich
zu erfolgen. Sie dokumentiert somit kontinuierlich die Investitionstatigkeitdes Netzbetreibers
im Ablauf der Regulierungsperiode. Eine verbindliche Fristvorgabe ist nicht bestimmt. Eine
Mitteilung ist jeweils nach Ablauf eines Kalenderjahres und mit Vorliegen des jeweils
gepriften Jahresabschlusses, d.h. erstmalig im Jahre 2010, einzureichen.

4.3. Ermittlung der vorubergehend nicht beeinflussbaren Kosten

Als vorubergehend nicht beeinflussbare Kostenanteile gelten gemar § 11 Abs. 3 S.1 ARegV
die mit dem nach § 15 ARegV ermittelten bereinigten Effizienzwert multiplizierten
Gesamtkosten nach Abzug der dauerhatft nicht beeinflussbaren Kostenanteile. In diesen sind

B Bei dem im amtiichen Text des § 28 Nr.7 ARegV enthaltenen Verweis auf § 25 Abs. 2 S.1
ARegV handelt es sich insoweit um ein redaktionelles Versehen.
.BR-Dr. 417/07, S.70 f.
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gemal § 11 Abs. 3 S.2 ARegV die auf nicht zurechenbaren strukturellen Unterschieden der
Versorgungsgebiete beruhenden Kostenanteile enthalten.

Die Hohe der voriibergehend nicht beeinflussbaren Kosten ist Anlage 1 dort unter 2.3 zu
entnehmen.

4.4, BeanflusdareK ogen
Als beeinflussbare Kostenanteile gelten gemald § 11 Abs. 4 ARegV alle Kostenanteile, die
nicht dauerhafte oder vortuibergehend nicht beeinflussbare Kostenanteile sind.

Die Hohe der beeinflussbarenKosten ist Anlage I dort unter 2.3 zu entnehmen.

4.5. Individuelle Effizienzvorgabe

Die Festlegung der Erlésobergrenze durch die Regulierungsbehdrde hat gemal3 § 16 Abs. 1
S.lI ARegV so zu erfolgen, dass die nach den §§ 12 bis 15 ARegV ermittelten Ineffizienzen
unter Anwendung eines Verteilungsfaktors rechnerisch innerhalb einer oder mehrerer
Regulierungsperioden gleichmaniig abgebaut werden (individuelle Effizienzvorgabe).

For die erste Regulierungsperiode wird die individuelle Efﬁzienzvorgabe geman

§ 16 Abs. 1 S.2 ARegV dahingehend bestimmt, dass der Abbau der ermittelten Ineffizienzen -

nach zwei Regulierungsperioden abgeschlossen ist. Eine Regulierungsperiode dauert

gemal § 3 Abs. 2 ARegV funf Jahre. Somit hat der Abbau der ermittelten Ineffizienzen in der

ersten Regulierungsperiode innerhalb von zehn Jahren zu geschehen. Daraus ergibt sich ein
von

4.6. Verbraucherpreisgesamtindex (VPI)

Gemal § 8 ARegV ergibt sich der Wert fur die allgemeine Geldwertentwicklung aus dem
durch das Statistische Bundesamt veroffentlichten Verbraucherpreisgesamtindex (VPI). Fiir
die Bestimmung der Erldsobergrenze nach § 4 Abs. 1 ARegV wird der Verbraucher-
preisgesamtindex des vorletzten Kalenderjahres vor dem Jahr, fur das die Erldsobergrenze
gilt, verwendet. Dieser wird ins Verhéaltnis gesetzt zum Verbraucherpreisgesamtindexfir das
Basisjahr.

Das Basisjahr ist gema? § 6 Abs. 1 ARegV das Jahr 2006. Gemald Statistischem
Bundesamt betragt der VPI fir das Jahr 2006 101,68 und der VPI fur das Jahr 2007 103,90,
wobei der Wert des Jahres 2005 auf 100 normiert ist (siehe www.destatis.de / Preise /
Verbraucherpreise / Gesamtindex nach 12 Abteilungen: Tabelle: Verbraucherpreisindexfir
Deutschland, 2005=100, Spalte: Gesamtindex (alle 12 Abteilungen)). Entsprechend dem

t / VPl der in Anlage 1 zu § 7 aufgefliihrten Regulierungsformel ergibt das
Verhéltnis des VPI fur das Jahr 2007 zum VPI fir das Jahr 2006 fur das erste Jahr der
ersten Regulierungsperiode (2009) einen Inflationierungsfaktor in Hohe von 1,0226. Die



Inflationsrate fur das Jahr 2007 = d. h. die relative prozentuale Anderung des VPl 2007
gegenuber dem VPI des Basisjahres 2006 — betragt damit 2,26%.

In Ermangelung eines zum Zeitpunkt der Beschlussfassungin der zweiten Hélfte des Jahres
2008 vom Statistischen Bundesamt veroffentlichten VVPI fur die Jahre 2008 ff. war fur die
Festlegung der kalenderjahrlichen Erlosobergrenzen der ersten Regulierungsperiode eine
. Annahme des jeweiligen VPI fur die Jahre 2008 bis 2011 notwendig. Es wurde
angenommen, dass sich der VPI gegenuber dem Vorjahr jahrlich um die Inflationsrate des
Jahres 2007 in HOhe von 2,26% erhoht (siehe Anlage 1 zum vorliegenden Beschluss, Ziffer
24).

Es erfolgt gemal § 4 Abs. 3 S.I Nr.1 ARegV jeweils zum 01. Januar eines Kalenderjahres
eine jahrliche Anpassung des VPI durch den Netzbetreiber. Die tatsachlichen
Erl6sobergrenzen in den Jahren 2010 bis 2012 kdnnen daher auch aus diesem Grund von
denin den Anlagen genannten Werten abweichen.

4.7. Produktivitatsfaktor (PFt)

Internationale Erfahrungen mit Anreizregulierungsystemen zeigen, dass in monopolistisch'
strukturierten Wirtschaftsbereichen wie den Strom- und Gasnetzen bei der Simulation von .
Wettbewerb durch Einfiihrung einer Anreizregulierung hohere Produktivitatssteigerungen zu

realisieren sind als in wettbewerblich organisierten Maéarkten. In funktionsfahigen

Wettbewerbsmarkten zwingen die  Marktkrafte die  Markiteilnehmer  dazu,

Produktivititsfortschritte zu realisieren und die daraus resultierenden Zugewinne in Form

niedrigerer Preise an die Kunden weiterzugeben. Im Rahmen der Anreizregulierung der
Strom- und Gasnetze ist bei der Bestmmung der Erlosobergrenzen nicht nur zu

berticksichtigen, wie ein Netzbetreiber seine individuelle Effizienz gegenuber anderen

Netzbetreibern verbessern kann (individuelle Effizienzvorgabe) sondern auch, wie sich die

Produktivitdt der gesamten Branche abweichend von der Gesamtwirtschaft entwickelt. Dies

erfolgt durch den generellen sektoralen Produktivitatsfaktor.

Gemal § 9 Abs. 1 ARegV wird der generelle sektorale Produktivitatsfaktor aus der
Abweichung des netzwirtschaftlichen Produktivitatsfortschritts vom gesamtwirtschatftlichen
Produktivitatsfortschritt und der gesamtwirtschaftlichen Einstandspreisentwicklung von der
netzwirtschaftlichen Einstandspreisentwicklungermittelt.

In der ersten Regulierungsperiode betrégt der generelle sektorale Produktivitatsfaktor fir
Gas- und Stromnetzbetreiber jahrlich 1,25 Prozent, in der zweiten Regulierungsperiode
jahrlich 1,5 Prozent (§ 9 Abs. 2 ARegV). Dies bedeutet, dass jeder Netzbetreiber tber die
individuelle Effiienzgrenze hinaus seine Kosten bezogen auf das Vorjahr um weitere 1,25%
abbauen muss.

sl



In Anlage 1 zu § 7 der ARegV wird die in der dort aufgefihrten Regulierungsformel
verwendete Variable PF; in der dazugehéﬁgen Legende als der generelle sektorale
Produktivitatsfaktornach MafRgabe des § 9 definiert, der die Verénderungen des generellen
sektoralen Produktivittsfaktors fiir das Jahr t der jeweiligen Regulierungsperiode im
Verhéltnis zum ersten Jahr der Regulierungspericde wiedergibt. Weiterhin wird dort
bestimmt, dass der Term PF,in Analogie zu dem in der Regulierungsformel enthaltenen

Term VPI’ durch Multiplikation der einzelnen Jahreswerte einer Regulierungsperiode zu
0

bilden ist.

Mit dem vorliegenden Beschluss werden dem Netzbetreiber die kalenderjahrlichen
Erlésobergrenzen fur die erste Regulierungsperiode festgelegt. Der generelle sektorale
Produktivitatsfaktor (PF) betragt dabei jahrlich 1,25 % (siehe Anlage 1 des vorliegenden
Beschlusses, Punkt 1.3 (Allgemeine Daten der Regulierungsperiode)).

Die Veranderungen des generellen sektoralen Produktivitatsfaktors fir das Jahr t der
jeweiligen Regulierungsperiode im Verhdltnis zum ersten Jahr der ReguliemngsperiodeI

(PF 3 ergeben sich demgemaR mittels des folgenden Algorithmus:(l+0,0125)' -1 (siehe.

dazu Anlage I des vorliegenden Beschlusses, Punkt 1.5 (Jahresdaten allgemein)).

Die Berucksichtigung des sektoralen -Produktivitdtsfortschritts gemal § 9 ARegV bei der
Ermittlung der Erldsobergrenze verstof3t nicht gegen die rechtlichen Vorgaben des § 21a
Abs. 5 S. 1 EnWG. § 9 ARegV steht insbesondere nicht im ausdrticklichen Widerspruch zu
den Regelbeispielen der Ermachtigungsnormdes § 21a Abs.5 S.1 HS.2 EnWG.

Die Vorgaben zur methodischen Fassung einer Erldsobergrenze im Rahmen der
Anreizregulierung sind nicht abschlieRend. Dies ergibt sich aus dem insoweit eindeutigen
Wortlaut des § 2la Abs.5 S.1 HS.2 EnWG; die dortige Aufzihlung ist keineswegs
abschlieRend (jinsbesondere"). Nach Sinn und Zweck des § 21a Abs.5 S.I EnWG sollte der
verordnungsgeberische Spielraum keinesfalls auf Null reduziert werden.

In monopolistisch gepréagten Sektorenmarkten ist der im Falle einer Wettbewerbssimulation
zu erwartende sektorale Produktivitatsfortschritt hdher als der gesamtwirtschaftliche
Produktivitatsfortschritt, da anders als im Vergleich zu einem wettbewerblichen Umfeld keine
Anreize bestehen héhere Produktivitatsfortschritte zu realisieren. Es ist daher erforderlich
wettbewerbsanaloge Vorgaben zu machen. Uberdies steht diese Sichtweise im Einklang mit
den Zielvorgaben des § 1 Abs.1 EnWG.

Die nach § 21a Abs. 5 S. I EnWG geforderte Berucksichtigung der ,inflationsbereinigten
gesamtwirtschaftlichen Produktivitatsentwicklung” wird  grundsatzlich durch  die
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Berlicksichtigung der allgemeinen Geldwertentwicklung in der Regulierungsformel
abgebildet.

Im Ubrigen wird eingewandt, dass die Beriicksichtigung des sektoralen
Produktivitatsfortschritts rechtswidrig sei, da sich der Faktor fir den sektoralen
Produktivitatsfortschritt nach der Regulierungsformel aus Anlage 1 zu § 12 der ARegV auch
auf vorlbergehend nicht beeinflussbare Kostenanteile beziehe, die tatsachlich nicht
beeinflussbare Kostenanteile darstellten. Dies gelte insbesondere fur die auf nicht
zurechenbaren strukturellen Unterschieden beruhenden Kostenanteile, die nach § 11 Abs. 3
S. 2 ARegV immer Bestandteil der vortibergehend nicht beeinflussbaren Kostenanteile i.S.d.
§ 11 Abs. 3 ARegV seien und somit nicht der Effizienzvorgabe des § 16 Abs.1 ARegV
unterlagen.

Nach der Regulierungsformel (Anlage 1 zu § 7 ARegV) sind die Kostenanteile i.S.d.

§ 14 Abs.1 Nr.1 und 2 ARegV der Inflationierung zu unterwerfen. Lediglich die dauerhaft

nicht beeinflussbaren Kosten werden von der Inflationierung ausgenommen. Eine

Inflationierung der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kosten ist aufgrund der Regelung des

§ 4 Abs.3 S.1 Nr.2 ARegV nicht erforderlich; in den kalenderjéhrlichen Anpassungenwerden |
die Inflation und die erhthte sektorale Produktivitdt unmittelbar abgebildet. Samtliche Kosten .
des Netzbetreibers unterliegen somit mittelbar oder unmittelbar der Inflationierung. Es erfolgt

damit = unter den = letztlich eine kalenderjdhrliche

Erh6hung der Erldsobergrenze.

Der Verbraucherpreisindex bildet fur sich gesehen bereits die allgemeine volkswirtschaftliche

Produktivitat ab. Die sektorspezifische Produktivitat des Energiemarktesist aber hoher. Der.:
Produktivitatsfaktor nach § 9 ARegV stellt insoweit ein Korrigendum zu dem allzu stark

verallgemeinernden Verbraucherpreisindex dar.'® Es ist sachlich nicht zu rechtfertigen den

Verbraucherpreisindex und damit auch den darin enthaltenen Produktivitatsfortschritt alleinig

auf die beeinflussbaren Kosten anzuwenden. Eine Korrektur des Produktivitatsfortschritts

muss sich auf den Verbraucherpreisindex als ganzes und auf die zu inflationierenden Kosten

insgesamt beziehen.

Uberdies ist die Zielrichtung der Beriicksichtigung des sektoralen Produktivitatsfortschritts
und der Effizienzvorgabe nach § 16 Abs.1 ARegV eine grundlegend andere. Wahrend durch
§16 Abs.1 ARegV das Ziel verfolgt wird, eine weitestgehende Angleichung der
Unternehmen zu erreichen, soll die Vorgabe des § 9 ARegV fur die in dem zu betrachtenden
monopolistischen Sektormarkt enthaltenen Unternehmen sicherstellen, dass diese lhre
Produktivitatspotentiale  voll  ausschopfen. Der sich aus dem  hoheren
Produktivitatsfortschritts ergebende Monopolgewinn darf keinesfalls perpetuiert werden.

® BR-Drs. 417/07, S.48



Daruber hinaus wird vorgetragen, dass die durch den Verordnungsgeber vorgenommene
Bestimmung des generellen fur die erste und zweite
Regulierungsperiode, wegen des fehlenden wissenschaftlichen Nachweises gegen das in §
21a Abs. 5 S. 5 EnWG enthaltene Erfordernis der Methodenrobustheit, verstolRe.

Dieser Einwand ist unzutreffend. Der Verordnungsgeber hat den Produktivitatsfaktor nach
dem Stand der Wissenschaft ermittelt. Im .Bericht der Bundesnetzagentur nach § 112.a
EnWG zur EinfGhrung der Anreizregulierung nach § 21a EnWG" wurde bereits ausgefiihrt,
dass der tatsachliche Produktivitétsfortschritt des Sektormarktes in einem Zeitraum von 1977
bis 1997 nach dem Térquist-Index bei 2,54% - folglich wesentlich - liegt. Der
Verordnungsgeber hat den bereits im Vorfeld der Veréffentlichung des Berichtes der
Bundesnetzagentur vorgetragenen Einwendungen hinsichtlich der Ermittlungsmethodik
durch einen aul3erst groBzigigen Sicherheitsabschlag Rechnung getragen.

48. Erweiterungsfaktor (§ 10 ARegV)

Fur Verteilernetzbetreiber sieht § 10 Abs. 1 ARegV die M®&glichkeit einer Anpassung der
Erlosobergrenze vor, sofern eine nachhaltige Anderungen der Versorgungsaufgabe wahrend
der Regulierungsperiode eintritt. Eine Anwendung des § 10 ARegV im ersten Jahr der ersten,
Regulierungsperiode scheidet jedoch aus. Einer Berlicksichtigung steht entgegen, dass far
das Jahr 2009 die Erlésobergrenze erstmalig ermittelt wird. Nach dem Wortlaut der Vorschrift ‘
bezieht sich der Erweiterungsfaktor aber auf eine Anpassung einer — bereits vorhandenen -
Erlésobergrenze. Dieses ist jedoch frihestens fur'das Jahr 2010 mdglich. Dartber hinaus
widersprichtes auch der Systematik und dem Sinn und Zweck der Anpassungsregelung des
§ 10 ARegV, sie bereits fiir die Festlegung der ersten Erlésobergrenze heranzuziehen. Die
Ausgangsdatenbasis fur die Berechnung bestimmt § 6 ARegV. Damit ist auch der zeitliche..'
Versatz zwischen Basis fur die Kostenermittiung und Wirksamwerden der Erldsobergrenzen
festgeschrieben. Sie geht vielmehr davon aus, dass die Werte des Basisjahres die
Ausgangslage fir das erste Jahr der ersten Regulierungsperiode bilden. Diese Auslegung
wird auch durch die Anderung von § 4 Abs. 3 Satz 3 ARegV durch Artikel 3 der Verordnung
zur Anderung der Gasnetzentgeltwerordnung, der Anreizregulierungsverordnung und der
Stromnetzentgeltverordnung vom 08.04.2008 (BGBI. | Nr. 14 vom 11.04.2008, S. 696)
deutlich. Zur Klarstellung ist der Zusatz in die Verordnung eingefiigt, dass eine Anpassung
der Erlésobergrenze fur 2009 nicht moglich ist.

Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus Anlage 2 zu § 10 ARegV. Die Formel in Anlage 2
zu § 10 ARegV verlangt zunéchst Werte far die Flache des Versorgten Gebietes (F o;), die
Anzaht der Anschlusspunkte (AP ;) oder der zeitgleichen Jahreshéchstlast (L

Basisjahr der Anreizregulierung. Basisjahr in diesem Sinne ist nach § 6 Abs.2 ARegV das
Geschéftsjahr 2006. Weiterhin sind die vorgenannten Werte im Jahr t der jeweiligen
Regulierungsperiode anzugeben (F ; / AP y; / L ;). Durch den Index t,i wird lediglich die
Aussage getroffen, dass diese Formel sich auf ein bestimmtes Kalenderjahr in der



Regulierungsperiode bezieht und nicht auf die gesamte Regulierungsperiode. Eine Aussage,
in welchem Jahr der Regulierungsperiode diese Formel erstmalig Anwendung findet, ist
hierdurch nicht ableitbar. Die Anwendbarkeit der Formel kann sich allein durch die
Regelungen in den §§ 4 Abs. 4 Nr. 1,10 ARegV ergeben. Auch Anlage 1 nimmt bei den
dauerhaft nicht beeinflussbaren Kosten Bezug auf das Jahr t der Regulierungsperiode. Die
Anpassung dieser Kosten im ersten Jahr der Regulierungsperiode ist aber durch § 4 Abs. 3
S. 3 ARegV ausgeschlossen. Der Bezug auf das Jahr t in den Anlagen I und 2 zur
Anreizregulierung stellt somit lediglich klar, dass es sich hierbei um eine Variable handelt, die
abhangig vom Kalenderjahr ist, sie trifft noch keine Aussage dartiber, in welchem Jahr t die
Formel anzuwenden ist.

Die Parameter zur Beschreibung der Versorgungsaufgabe fir das Jahr 2009 stehen aber
zum 30. Juni des Vorjahres 2008 und auch bis zum 30.06.2009 noch nicht vollstandig fest.
Anlage 2 stellt aber auf Ist-Werte zum Zeitpunkt der Antragstellung (30.06.) ab; Planwerte
finden keine Anwendung. Eine ex-post-Kontrolle der durch die Anderung der
Versorgungsaufgabe tatsachlich entstandenen Kosten findet nicht statt. Somit muss die
Anderung der Versorgungsaufgabe bereits abgeschlossen sein, um sicher von einer
bertcksichtigungsfahigen Kostensteigerung beim Netzbetreiber ausgehen zu kdnnen. |
Ersatzinvestitionen des Jahres 2009 konnen bei einer nachhaltigen Anderung der’
Versorgungsaufgabe im Folgejahr 2010 als Erweiterungsfaktor = mit Stand 30.06.2010 -
beantragt werden.

Eine Bericksichtigung ist damit erstmals zum 01.01.2010 'auf Grund eines Antrages zum
30.06.2009 maglich.

Wurde ein Antrag auf Erweiterungsfaktor fir 2009 gestellt, wird dieser aus den dargelegten':'
Grunden abgelehnt.

Der beziglich dieses Sachverhaltes hilfsweise gestellte Hartefallantrag gemaf3 § 4 Abs. 4
S. 1 Nr. 2 ARegV wird ebenfalls abgelehnt. § 10 ARegV regelt die Mdglichkeit der
Anpassung des einer nachhaltigen Veranderung der
Versorgungsaufgabe abschlie3end. Bereits nach der Beschreibung der Veranderung der
Versorgungsaufgabe in § 10 ARegV kann diese nicht unvorhersehbar fir den Netzbetreiber
sein. Auch die Systematik von § 4 Abs. 4 ARegV zeigt, dass sich die beiden Falle
ausschlieBen. Fir einen Hartefallantrag nach § 4 S. 1 Nr. 2 ARegV Wre dariber hinaus
auch darzulegen gewesen, warum die Beibehaltung der Erlésobergrenze in diesem
konkreten Fall eine nicht zumutbare Harte darstellt.

49 Qualitatselement

Auf die Erloésobergrenzen kdnnen gemafid § 19 Abs. 1 Zu- oder Abschlage vorgenommen
werden, wenn Netzbetreiber hinsichtich der Nefzzuverlassigkeit oder der
Netzleistungsfahigkeit von Kennzahlenvorgabenabweichen (Qualitatselement).



Uber den Beginn der Anwendung des Qualitatselements in der ersten Regulierungsperiode
bei  Stromversorgungsnetzen entscheidet gemaR §19 Abs. 2S.1 ARegV  die
Regulierungsbehérde. Es soll gemal § 19 Abs. 2 S.2 ARegV bereits zur oder im Laufe der
ersten Regulierungsperiode erfolgen, soweit der Regulierungsbehdrde hinreichend
belastbare Datenreihen vorliegen. Derzeit sammelt die Bundesnetzagentur Datenreihen, um
eine Anwendung des Qualitatselements in der ersten Regulierungsperiodezu ermdglichen.

4.10. Regulierungskonto

Die Differenz zwischen den zuldssigen Erldsen und den vom Netzbetreiber unter
Berucksichtigung der tatséchlichen Mengenentwicklung erzielbaren Erldsen wird gemaf
§5Abs. 1S.| ARegV jahrlich auf einem Regulierungskonto verbucht. Gleiches gilt
gemal §5 Abs. 1 S2 ARegV fir die Differenz zwischen den far das Kalenderjahr
tatsachlich entstandenen Kosten fur die Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen und
den in der Erlésobergrenze diesbeziiglich enthaltenen Ansétzen. Die Differenzen sind
gemal § 5 Abs. 2 8.1 in Hohe des im jeweiligen Kalenderjahr durchschnittlich gebundenen
Betrags zu verzinsen. Der durchschnittich gebundene Betrag ergibt sich
gemalR§5Abs.2S2 ARegV aus dem Mittelwert von Jahresanfangs- und

Jahresendbestand. Die Verzinsung richtet sich geméaf3 § 5 Abs. 2 S.3 ARegV nach dem auf ,

die letzten zehn abgeschlossenen Kalenderjahre bezogenen Durchschnitt der von der
Deutschen Bundesbank verdffentlichten Urnlaufrendite  festverzinslicher Wertpapiere
inlandischer Emittenten. Ubersteigen die tatsachlich erzielten Erlose die nach § 4 ARegV
zulassigen Erlose des letzten abgeschlossenen Kalenderjahres um mehr als 5%, so sind
gemal § 5 Abs. 3 ARegV die Netzentgelte durch den Netzbetreiber nach Maf3gabe des

§ 17 ARegV anzupassen. Die Bundesnetzagentur ermittelt gemaf § 5 Abs. 4 S.| ARegV

den Saldo des Regulierungskontos im letzten Jahr der ersten Regulierungsperiode. Der
Ausgleich des gemal § 5 Abs. 4 S. 2 ARegV durch gleichmaRig
Uber die folgende Regulierungsperiode verteilte Zu- oder Abschlage. Eine Anpassung der
Erlésobergrenze innerhalb der Regulierungsperiode auf Grund der Anderungen der jahrlich
verbuchten Differenzen nach § 5 Abs. I ARegV findet gemafd § 5 Abs. 4 S.4 ARegV nicht
statt.

4.11. Zwischenergebnis (Erldsobergrenze nach Regulierungsformel)
Die sich aus der Regulierungsformel ergebenden kalenderjahrlichen Erlésobergrenzen
ergeben sich aus Anlage 1 dieses Beschlusses.

4.12. Periodeniubergreifende Saldierung

Mehr- oder Mindererlose der Jahre 2006 bis 2008 nach §11 StromNEV sind
gemald § 34 Abs. 1S. 1 ARegV in der ersten Regulierungsperiode als dauerhaft nicht
beeinflussbare Kosten oder Erldse im Sinne des § 11 Abs. 2 ARegV zu behandeln.
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Netzbetreiber sind gemaR § 34 Abs. | § 11 8. 1 StromNEV verpflichtet, nach
Abschluss einer Kalkulationsperiode die Differenz zwischen den in dieser Kalkulations-
periode aus Netzentgelten erzielten Erlosen und den fir diese Kaltkulationsperiode nach
Abschnitt 1 des Teils 2 StromNEV zu Grunde gelegten Netzkosten zu ermitteln.

Zur Ermittlung der netzscharfen periodentbergreifenden Saldierung des Jahres 2007 werden
fur die abgeschlossene Kalkulationsperiode die Absatzmengen ermittelt. Durch Multiplikation
der genehmigten Entgelte mit den Istmengen und unter Hinzufiigung der sonstigen
realisierten Netzentgelte {z.B. individuelle Netzentgelte) werden die Erl6se aus Netzentgelten
des Jahres 2007 ermittelt. Die relevanten Kosten werden gebildet, indem die genehmigten
Kosten durch die tatsachlichen Kosten aus dem vorgelagerten Netz und den Kosten fur
vermiedene Netzentgelte bereinigt werden. Aus der Differenz der Erlése zu den bereinigten,
genehmigten Netzkosten fur 2007 ergeben sich die Mehr- oder Mindererlése. Diese Mehr-
bzw. Mindererlose werden entsprechend dem Zeitanteil linear berechnet, in dem 2007 von
der Beschlusskammer genehmigte Entgelte bestanden. Der Zeitanteil der Mehr- oder
Mindererlose wird tagesgenau berechnet, wobei far das Gesamtjahr 365 Tage zugrunde
gelegt werden. Fur 2007 wird die Halfte dieser Differenz als durchschnittlich gebundener
Betrag bezogen auf den Genehmigungszeitraumverzinst. Der Differenzbetrag zuztglich der
Zinsen fur 2007 bildet die Grundlage fur die Zinsberechnung fur 2008. Die Verzinsung wird ‘
dabei sowohl fir Mindererldse als auch fur Mehrerlése jeweils mit einem Zinssatz von
4,23 % berechnet. Die Berechnung des Zinssatzes ergibt sich aus der Festlegung der
Beschlusskammer vom 02.05.2007 (ABI. Bundesnetzagentur Nr. /2007, S 2017 ff.), dort
heil3t es "Der Zinssatz fur die Verzinsung des durchschnittlich gebundenen Betrages und des
durchschnittlichen S. v. § 11 StromNEV wird festgelegt auf den auf die-
lefzten zehn abgeschlossenen Kalenderjahre bezogenen Durchschnitt der von der
Deutschen Bundesbank veroffentlichten Umlaufsrenditen festverzinslicher Wertpapiere
inlandischer Emittenten.”.

Der so. ermittelte aufgezinste Differenzbetrag wird anschlieRend annuitatisch mit dem
Zinssatz von 4,23 % gemald § 11 StromNEV zu einem Dirittel bei der Erldsobergrenze 2009
beriicksichtigt. Ein weiteres Drittel wird in die Erldsobergrenze 2010 und das verbieibende
Drittel in die Erlosobergrenze 2011 einbezogen.

Die Kosten fur die Nutzung des vorgelagerten Netzes sind in gleicher Weise wie die
vermiedenen Netzentgelte bei der dezentralen Einspeisung unmittelbar mengenabhangig.
Daher hadlt es die Beschlusskammer fur sachgerecht die kostenseitige Auswirkung der
Absatzmengenanderung auf diese beiden Positionen in der periodentbergreifenden
Saldierung zu bertcksichtigen.



Preisdnderungen, die wahrend der Kalkulationsperiode 2007 durch den vorgelagerten
Netzbetreiber vorgenommen wurden, waren entsprechend der Kostenwalzung unmittelbar
an die Netznutzer direkt weiterzugeben. Die Veranderung der vorgelagerten Netzkosten im
Rahmen der periodenibergreifenden Saldierung des Jahres 2007 ist daher ausschlielich
mengeninduziert vorzunehmen und mit Wirkung auf die Erldsobergrenze 2009 bis 2011 zu
beriicksichtigen.

Im direkten Zusammenhang mit den Kosten fir vorgelagerte Netzbetreiber stehen die
Kosten flur Aufwendungen fir vermiedene Netzentgelte. In der zugrundeliegenden
Entgeltgenehmigungsrunde wurden als Kosten fir vermiedene Netznutzung die Ist-Werte
des Basisjahres 2006 anerkannt. Da 2007 kein Basisjahr bei der Bestimmung der
Erlésobergrenze darstellt, kann ein Netzbetreiber im Rahmen der Anreizregulierung die
tatséchlich im Jahr 2007 entstandenen Aufwendungen nicht geltend machen. Der stetige
Zuwachs dezentraler Einspeisung fuhrt jedoch in vielen Féllen zu einem Anstieg dieser
Kosten, die in dieser Position nicht Uber die genehmigten Netzentgelte gedeckt werden
koénnen. Aufgrund der steigenden dezentralen Einspeisung sinken jedoch die Kosten in der
Position Aufwendungen fir vorgelagerte Netzbetreiber, die in der periodenubergreifenden
Saldierung angerechnetwerden.

|

Um diesem Effekt Rechnung zu tragen, werden die Aufwendungen fir vermiedene
Netzentgelte an Betreiber dezentraler Erzeugungsanlagen durch die Saldierung
mengeninduzierter als auch preisinduzierter Effekte aus dem Jahr 2007 abgebildet.

Analog wird die Beschlusskammer im kommenden Jahr einen Mehr- oder Mindererlos fur
2008 ermitteln und dem Netzbetreiber danach den Betrag mitteilen, der gemaf § 34 Abs. 1

1 StromNEV den genehmigten Erldsobergrenzen fur 2010, 2011 und 2012
noch hinzuzurechnen ist. Der so ermittelte Betrag wird als dauerhaft nicht beeinflussbare
Kosten oder Erlose angesetzt.

4.13. Anpassung der Erlésobergrenzeaufgrund von Netzveranderungen

Im Rahmen der Berechnung der Erl6sobergrenzen wurde der Netzbetreiber aufgefordert alle
Netzk&ufe, Netziibergange bzw. Netzabgaben anzuzeigen, die das Netz seit dem
Jahresabschluss, welcher Grundlage des letzten Genehmigungsbescheides war, bis zum
31.12.2008 verandert haben.

Seitens der E.ON Bayern AG wurden die im Folgenden aufgefiihrten Netzabgaben

abschlieRend benannt:
]
]
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Fir die benannten Netzabgaben wurde von der Bundesnetzagentur pauschaliert und
zusammengefasst ein vorlaufiger Wert in Hohe von E ermittelt, der in den
Erldsobergrenzen kostenmindernd anzusetzen ist. Bei diesem in Ansatz gebrachten Wert
handelt es sich um einen vorlaufigen Schatzwert der unter dem Vorbehalt einer
nachtraglichen exakten Werterrnittlung steht.

Der Netzbetreiber wird aufgefordert, sobald die Daten aus Vereinbarungen vorliegen, diese
der Bundesnetzagenturzur Prifung und exakten Wertermittlung zur Verfiigung zu stellen.

4.14. Mehrerlésabschopfung (Auflagenvorbehaltim Tenor zu 1))

Der Aufiagenvorbehalt im Tenor zu 1. beruht auf § 36 Abs. 1 VWVfG. Diese Regelung ist auf
gebundene Verwaltungsakte anzuwenden, die die Behdrde, wie die Festlegung der
Erlésobergrenzen, von Amts wegen erlasst.

Die Vorgabe stellt sicher, dass die gesetzlichen Voraussetzungen der Festlegung von
kalenderjahrlichen Erldsobergrenzen erfillt werden. Denn durch die nachtragliche Aufnahme
einer Auflage (§ 36 Abs. 2 Nr. 5 VwVIG) wird sichergestellt, dass die Betrdge vom
Netzbetreiber, die in der Zeit zwischen dem erstmaligen Genehmigungsantrag und der
Genehmigungserteilung vereinnahmt wurden, nicht endgliltig behalten werden durfen, soweit
diese Uber die entsprechend den Vorgaben der StromNEV gebildeten und deswegen spéater
genehmigten Hochstpreise hinausgehen. Insofern hat der Bundesgerichtshof in seirier
Rechtsprechung zur sog. ,Mehreriésabschopfung” (BGH, Beschl. v. 14. August 2008 -KVR
39/07) klargestellt, dass fur Netzbetreiber hierauf kein Recht besteht. Der so entstandene
(rechtsgrundlose) Mehrerlés muss demnach periodenibergreifend abgerechnet werden (vgl.
BGH a.a.0.,, S. 11). Aufgrund der Rechtsprechung des OLG Ddusseldorf wurden die
Mehrerldse nicht bereits im Rahmen der zweiten Entgeltgenehmigungsninde auf Basis des
Jahres 2006 abgeschopft. Dies gilt es jetzt nachzuholen. Insofern war ein Auflagenvorbehalt
aufzunehmen, da eine entsprechende Auflage aufgrund der zeitlichen Restriktionen des
Verfahrens zum Zeitpunkt der Festlegung der Erlésobergrenzen noch nicht méglich war.

Die Beschlusskammer hat beriicksichtigt, dass der Netzbetreiber keinen Vertrauensschutz
geniel3t im Hinblick auf ein ,Behaltendiirfen” der Betrdge, die in der Zeit zwischen dem
erstmaligen Genehmigungsantrag und der Genehmigungserteilung vereinnahmt wurden,
soweit diese Uber die entsprechend den Vorgaben der StromNEV gebildeten und deswegen
spater genehmigten Héchstpreise hinausgehen. Denn bereits im inzwischen

-50-



bestandskréftigen Entgeltgenehmigungsbescheid der ersten Entgeltgenehmigungsrunde
wurde den Netzbetreibern die Auffassung der Bundesnetzagenturzur Kenntnis gebracht.

Die in der Vergangenheit begriindeten Mehrerldse werden in Umsetzung der
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs im Wege der Saldierung der Mehrerldse mit der
Eriésobergrenze abgeschopft. Aus Griinden der Verfahrensékonomie wird dies ab dem
1.1.2010 umgesetzt.

Die Beschlusskammer wird nach Erlass dieser Festlegung daher eine Auflage zur
Mehrerlosabschépfung erlassen, die selbststéndig mit Rechtsmitteln angegriffen werden
kann.

Ferner weist die Beschlusskammer darauf hin, dass eine Riickabwicklung zwischen
Netzbetreibern und Netznutzern durch § 23a Abs. 5 S. 1 EnWG auf Basis der niedrigeren,
entsprechend der StromNEYV gebildeten, Entgelte ausgeschlossenist (siehe BGH a.a.O.,

S. 11)). Von diesem Grundsatz sind ggf. Ausnahmen zu rechtfertigen, wenn bereits vor dem
14.08.2008 anderslautende gerichtliche Entscheidungenergangen sind bzw. vor diesem
Zeitpunkt entsprechende Vergleiche abgeschlossen wurden.

Il
1. Tenor zU 2)

GemaR § 4 Abs.3 Satz 1 ARegV ist der Netzbetreiber bei einer Anderung des
Verbraucherpreisindex nach § 8 ARegV verpflichtet, die Erldsobergrenze jeweils zum I -
Januar eines Kalenderjahres anzupassen, wobei die Anpassung der Erlésobergrenzen im
ersten Jahr der Regulierungsperiode ausgeschlossen ist (§ 4 Abs. 3 Satz 3 ARegV).
Gleiches gilt bei der Anderung von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11
Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 bis 6, 6 bis 10 und 13, Satz 2 und 3. Auch eine Anderung von Mehr-
oder Mindererlésen im Rahmen der periodenubergreifenden Saldierung nach § 34 Abs. 1
ARegV i.V.m. § 11 StromNEV fuhrt zu einer Anpassung der Erldsobergrenze. GemaR § 11
StromNEV sind Netzbetreiber verpflichtet, nach Abschluss einer Kalkulationsperiode die
Differenz zwischen Erlésen und Netzkosten zu ermitteln. Daher &ndert sich der Kosten- bzw.
Erlosanteil aus der periodentbergreifenden Saldierung im Laufe der Regulierungsperiode
notwendigerweise. ES ist sachlich  gerechtfertigt, diese Anderungen auch in der
Erldsobergrenze zu berticksichtigen, denn ansonsten wirden Kosten beim Netzbetreiber
verbleiben bzw. Erldse nicht den Netznutzern zu Gute kommen.

Diese Verpflichtungwird gemai § 32 Abs. 1 Nr. I ARegV i.V.m. 29 Abs. 1 EnWG nochmals
ausdricklich angeordnet. Einer erneuten Festlegung der Erldsobergrenze bedarf es
ausweisiich § 4 Abs. 3 Satz 2 ARegV in diesen Féllen nicht.
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2 Tenor ZU 3)

Die festgelegten Erlésobergrenzen sind gemald § 17 Abs.1 ARegV in Entgelte fur den
Zugang zu den Energieversorgungsnetzen umzusetzen. Dies hat entsprechend der
Vorschriften des Teils 2 Abschnitt 2 und 3 der StromNEV zu erfolgen (§ 17 Abs.1 S2
ARegV). § 30 StromNEV bleibt gem. § 17 Abs.1 S 3ARegV unberiihrt.

Der Netzbetreiber ist gem&R § 28 Nr. 3 ARegV verpflichtet, die zur Uberpriifung der
Netzentgelte nach § 17 ARegV notwendigen Daten, insbesondere die in dem Bericht nach
§ 28 ARegV i.V.m. § 20 Abs. 2 StromNEV enthaltenen Daten vorzulegen. Hierzu gehdren
nach § 20 Abs. 2 StromNEV die in einer sachkundigen Weise dargestellte schriftliche
Dokumentationder Verprobung.

Nach Mal3gabe der §§ 29 Abs.1 EnWG, §32 Abs. 1 Nr. 11 ARegV kann die
Bundesnetzagentur Entscheidungen zum Umfang, Zeitpunkt und Form der nach den' §§ 27
und 28 zu erhebenden und mitzuteilenden Daten, insbesondere zu den zulassigen
Datentragern und Ubertragungswegentreffen.

In Austibung dieser Befugnis ordnet sie an, dass die Ubermittiung der Unterlagen innerhalb .
von 8 Wochen nach Zugang dieses Bescheids zu erfolgen hat.

3 Tenorzu 4)

Gemal § 30 Abs. 2 Nr. 6 StromNEV kann die Regulierungsbehérde sachgerechte Entgelte
in Abweichung von § 17 Abs. 8 StromNEV festlegen. Die genannten Regelungen dienen der .
Gewahrleistung einer sachgerechten und netzbetreiberiibergreifend einheitlichen
Entgeltstruktur. Im Hinblick auf §21b Abs. 2 S. I Nr. 2 EnWG iV.m der
Messzugangsverordnung (MessZV) wonach die Messdienstleistung von einem Dritten
Ubernommen werden kann und im Hinblick auf § 21b Abs. 2 S. I Nr. 1 EnWG, wonach
Einbau, Betrieb und Wartung von Messeinrichtungen bei Erfillung der notwendigen
Voraussetzungen von einem Dritten durchgefiihrt werden koénnen, wird festgelegt, dass
Netzbetreiber Entgelte fir Messung und Messstellenbetrieb getrennt auszuweisen haben.
Diese Darstellungsweise erlaubt den Vergleich der Entgelte mit konkurrierenden Angeboten.
Werden die Messung und/oder der Messstellenbetrieb von einem Dritten Gbemommen, so
reduziert sich das Messentgelt um die hierfiir gesondert ausgewiesenen Entgeltanteile.

4. Tenor zu 5)

Die Anordnung des Tenors zu 5) ergeht auf Grundlage der § 29 Abs. 1 EnWG, §§ 32 Abs. 1
Nr. 11 i.V.m. 28 Nr. 4 ARegV. Gemal3 § 28 Nr. 4 ARegV ist der Netzbetreiber verpflichtet,
eine Anpassung der Netzentgelte auf Grund von geénderten Eri5sobergrenzen nach § 17
Abs. 2 ARegV jahrlich zum I _Januar mitzuteilen. § 17 Abs. 2 ARegV sieht eine Anpassung



der Netzentgelte zwingend vor, wenn sich aus einer Anpassung der Eriésobergrenze nach
§4 Abs. 3 und 5 ARegV eine Absenkung der Netzentgelte ergibt. Im Ubrigen ist der
Netzbetreiber im Falle einer Anpassung der Eridsobergrenze nach § 4 Abs. 3 bis 5 ARegV
zur Anpassung der Netzentgelte berechtigt. Gleiches gilt im Falle einer Anpassung der
Erlosobergrenzen aufgrund der Anderung von Mehr- oder Mindererlésen im Rahmen der
periodeniubergreifenden Saldierung nach § 34 Abs. 1 ARegV i.V.m. § 11 StromNEV. Denn
auch in diesem Fall entspricht es Sinn und Zweck der Norm, die Netzkunden zeitnah von
einem Sinken der Erlésobergrenze profitieren zu lassen.

Im Falle der Anpassung der Netzentgelte hat der Netzbetreiber gemaR § 28 Nr. 3 ARegV die
zur Uberpriifung der Netzentgelte nach § 17 ARegV notwendigen Daten entsprechend den
Vorgaben des Tenors zu 4) zu Ubermitteln.

5. Tenor zu 6)

Gemall § 17 Abs. 2, 3 ARegV ist der Netzbetreiber bei einer Absenkung der
Erlésobergrenze nach § 4 Abs. 3 ARegV verpflichtet, die Netzentgelte jeweils zum 1 _Januar
eines Kalenderjahres anzupassen, .soweit sich daraus nach § 17 Abs. | ARegV eine'
Absenkung der.Netzentgelte ergibt. ist er im Falle einer Anpassung der;
Erlésobergrenze nach § 4 Abs. 3 bis 5 ARegV zur Anpassung der Netzentgelte berechtigt.

Der Netzbetreiber ist gemalR § 28 Nr. 3 ARegV verpflichtet, die zur Uberprifung der
Netzentgelte nach § 17 ARegV notwendigen Daten, insbesondere die in dem Bericht nach
§ 28 ARegV i.V.m. § 20 Abs. 2 StromNEV enthaltenen Daten vorzulegen. Hierzu gehéren die
Verprobungsrechnung und die in einer sachkundigen Weise dargestellte schriftliche’
Dokumentation der Entgeltbildung.

Nach Mal3gabe der §§ 29 Abs.1 EnWG, §32 Abs. I Nr. 11 ARegV kann die
Bundesnetzagentur Entscheidungen zur Umfang, Zeitpunkt und Form der nach den §§ 27
und 28 zu erhebenden und mitzuteilenden Daten treffen. In Austibung dieser Befugnis ordnet
sie an, dass die Ubermittiung der Verprobungsrechnung und der Dokumentation der
Entgeltbildung innerhalb von 8 Wochen nach Zugang des Bescheids zu erfolgen hat. Damit
wird den Netzbetreiber ausreichend Zeit gewahrt, die festgelegten Erldsobergrenzen gem. §
17 ARegV in Entgelte umzusetzen.

6. Tenorzu 7)

Der Netzbetreiber ist gemaf § 28 Nr. 2 ARegV verpflichtet, jeweils zum 30.06. des darauf
folgenden Kalenderjahres die zur Fihrung des Regulierungskontos nach § 5 ARegV
notwendigen Daten zu tibermitteln.
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In Ausuibung ihrer Befugnis nach § 29 Abs. | EnNWG, §§ 32 Abs. | Nr. 11 iV.m. 28 Nr. 2
ARegV ordnet die Beschlusskammer an, dass die Differenz zwischen den zuldssigen
Erldsen und den vom Netzbetreiber unter Beriicksichtigung der tatséchlichen
Mengenentwicklung erzielbaren Erldsen sowie die Differenz zwischen den fir das
Kalenderjahr tatséchlich entstandenen Kosten fiir die Inanspruchnahme vorgelagerter
Netzebenen und den in der Erlésobergrenze diesbeziiglich enthaltenen Ansatzen zu
Ubermitteln sind.

7. TenorZzu 8)

Gemal § 28 Nr. 8 ARegV ist der Netzbetreiber, verpflichtet, den Ubergang von Netzen,
Netzzusammenschliissen und —aufspaltungen nach § 26 ARegV anzuzeigen. 'Dies betriff&
insbesondere den Ubergang oder die Addition von Erlésobergrenzen nach § 26 Abs. 1

ARegV.

Nach MalRgabe der §§ 29 Abs. 1 EnWG, g32 Abs. I Nr. 11 ARegV kann die
Bundesnetzagentur Entscheidungen zur Umfang, Zeitpunkt und Form der nach den §§ 27
und 28 zu erhebenden und mitzuteilenden Daten treffen. |

In Auslibung dieser Befugnis ordnet sie an, dass der Netzbetreiber ohne schuldhaftes
Zoégern den Ubergang von Netzen, Netzzusammenschliissen und —aufspaltungen nach § 26
ARegV anzuzeigen hat. Hierdurch wird sichergestellt, dass die Bundesnetzagentur zeitnah
von dem Sachverhalt erfahrt und tberpriifen und sicherstellen kann, dass die Vorgaben des
§ 26 ARegV erflillt werden.

8. Tenor zu 9)

Die Anordnung, fir die Dateniibermittlung das von der Bundesnetzagentur bereitgestellte
Energiedaten-Portal als Ubertragungsweg zu verwenden, ergeht auf Grundlage des §§ 29
Abs. | ENWG, § 32 Abs. I Nr. 11 ARegV i.V.m. § 28 ARegV. Sie ermdglicht angesichts der
grollen Anzahl an Netzbetreibern, die die Entgeltermittlung anzuzeigen haben, einen
méglichst fehlerfreienund strukturierten Datenriicklauf.

Die Bereitstellung eines einheitlichen Datenformats in Form der von der Bundesnetzagentur
zur Verfugung gestellten EXCEL-Dateien ermoglicht die vereinfachte Dateneingabe auf der
Grundlage einer nutzerfreundlichen Bedieneroberflache. Dieses Datenformat gewahrleistet
ferner das Zustandekommen einheitlicher Datensatze und ist somit eine notwendige
Voraussetzung fir eine ziigige Uberprifung der Entgelte. Die EXCEL-Dateien sind
vollstandig und richtig ausgefillt und ohne Veranderung der Struktur — beispielsweise durch
Einfugen oder Streichen von einzelnen Tabellenbiéttern, Spalten oder Zeilen = verschliisselt
Uber das Energiedaten-Portal der Bundesnetzagentur zu Ubermitteln. Die Dateien werden



teilweise schreibgeschutzt zur Verfugung gestellt, denn nur dies ermdglicht eine zigige und
zuverlassige Prufung.

9. Tenor zu 10y

Im Fall der Einbeziehung eines pauschalierten Investitionszuschiags in die Erlésobergrenze
hat der Netzbetreiber gemaf § 28 Nr.7 ARegV der Regulierungsbehoérde die Differenz nach
§ 25 Abs.3 S.I ARegV mitzuteilen, d.h. den Differenzbetrag zwischen einbezogenem
pauschalierten Investitionszuschlag und den standardisierten Kapitalkosten aus den
tats&chlich erfolgten Investitionen (§ 25 Abs. 3 S. I ARegV). Daruber hinaus ist nach § 28
Nr. 7 ARegV eine fiir einen sachversténdigen Dritten nachvollziehbare Darstellung der zur
Ausschopfung des beantragten pauschalierten Investitionszuschlags erfolgten Investitionen
und ihrer Kostenwirksamkeit zu erstellen.

Nach MaRgabe der §§ 29 Abs.l EnWG, §32 Abs. I Nr. 11 ARegV kann die
Bundesnetzagentur Entscheidungen zur Umfang, Zeitpunkt und Form der nach den §§ 27
und 28 ARegV zu erhebenden und mitzuteilenden Daten, insbesondere zu den zulassigen
Datentragern und Ubertragungswegentreffen.

In Auslibung dieser Befugnis ordnet sie an, dass die Mitteilung gemaf § 28 Nr.7 ARegV
jahrlich zu erfolgen hat. Nur so ist gewabhrleistet, dass kontinuierlich die Investitionstatigkeit
des Netzbetreibers im Ablauf der Regulierungsperiode dokumentiert wird. Die Vorgabe, dass
die Ubermittlung acht Wochen nach Vorliegen des gepriiften Jahresabschlusses zu erfolgen
hat, gibt dem Netzbetreiber ausreichend Zeit, die tatséchlich erfolgten Investitionen zu
dokumentieren.

10. Tenor zu 1)

Die Begrundung fur die Ablehnung des Antrags auf Gewahrung eines Erweiterungsfaktors
findet sich unter Punkt 4.8.

11. Tenor zu 12)

Der unter Hinweis auf die Regelung des § 4 Abs. 4 Nr. 2 ARegV geltend gemachten
Anpassung der Erlésobergrenze aufgrund von erheblichen Steigerungen der Kosten fur
Verlustenergie kann unter Wirdigung des Gesamtsachverhaltes nicht entsprochen werden.

Zunachst werden bei der Festlegung von Erldsobergrenzenfir Verteilernetzbetreiber far das
Jahr 2009 Kostensteigerungen fur die Beschaffung von Verlustenergie nicht gesondert
beriicksichtigt. Die ARegV gibt eine solche Anpassung nicht her.

Die Kosten, die einem Verteilernetzbetreiber durch die Beschaffung von Verlustenergie
entstehen, sind beeinflussbare Kosten. Sie sind weder vom Katalog der dauerhaft nicht



beeinflussbaren Kosten (§ 11 Abs. 2'S. 1 ARegV) erfasst, noch liegt gegenwértig eine
wirksame Verfahrensregulierung(§11 Abs. 2 S. 2 ff. ARegV) vor:

Die geltend gemachte Kostensteigerung fur Verlustenergiebeschaffung erfullt gegenwartig
auch nicht die Voraussetzungen fiir die Anerkennung als Hartefall nach § 4 Abs. 4 Nr. 2
ARegV. Sie ist aufgrund der typischerweise frihzeitigen Beschaffung von Verlustenergie
weder unvorhersehbar noch ist sie unzumutbar. Letzteres ergibt sich insbesondere daraus,
dass die Kosten der Verlustenergiebeschaffung bei dem Netzbetreiber nach der letzten
Kostenprufung in untergeordneter GroRenordnung im Bezug auf die anerkannte
Gesamtkostensumme lagen. Selbst eine deutlich Uberproportionale Steigerung einer
Kostenart fuhrt nicht per se zu einer Belastung, die in der Gesamtschau als unzumutbare
Harte i.S. des § 4 Abs. 4 Nr. 2 ARegV zu qualifizieren ware. Insoweit ist auch der isolierte
Blick auf eine einzige Kostenart und deren moglicherweise Uberproportionale Steigerung
nicht mit der Zielsetzung des § 4 Abs. 4 Nr. 2 ARegV in Einklang zu bringen, zumal bei einer
solchen Betrachtung Kosten senkende Effekte ausgeblendet sind.

Im vorliegenden Fall haben sich nach Angaben des Netzbetreibers die Kosten der
Verlustenergiebeschaffung von E auf E (Plankosten 2009) erhoht.
Diese geltend gemachten Kosten sind bislang keinerlei Effizienzkontrolle unterzogen worden.
Davon unabhangig bewegt sich die GréRenordnung der Kostensteigerung -bezogen auf dié
Gesamtnetzkosten - im Rahmen ublicher Schwankungsbreiten. Es kann im vorliegenden Fall
folglich dahinstehen, ab welcher GréRenordnung eine unzumutbare Harte unter Wirdigung
der Gesamtumstande anzunehmen wére. Aus der vorliegenden Kostensteigerung ergibt sich
nach Uberzeugung der Beschlusskammer vorliegend jedenfalls keine Situation, in der das
Festhalten an der Erlosobergrenze fiir den Netzbetreiber unzumutbar ware und eine
Anpassung der Erlésobergrenzeim Rahmen einer Hartefallentscheidunggeboten erschiene.

Der mit Datum vom 26.09.2008 gestellte Hartefallantrag aufgrund der Erhéhung der Kosten
der Vergutung fur vermiedene Netzentgelte wird aus benannten Grinden ebenfalls
abgelehnt (vgl. auch Punkt 4.2.1.).

12. Verstol3 gegen Auflagen

Bei Verletzung der in Ziff. 2) - 10 des Tenors genannten Verpflichtungen stehen der
Bundesnetzagentur die Befugnisse nach § 94 EnWG zur Verfligung.
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Iv.

Hinsichtlich der Kosten nach § 91 EnWG ergeht ein gesonderter Bescheid.

Die beigefugten Anlagen 1 bis 8 sind Bestandteil dieses Beschlusses.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss kann binnen einer Frist von einem Monat nach Zustellung
Beschwerde erhoben werden. Die Beschwerde ist schriftlich bei der Bundesnetzagentur
(Hausanschrift: Tuipenfeld 4, 53113 Bonn) einzureichen. Es gentgt, wenn die Beschwerde
innerhalb der Frist bei dem Oberlandesgericht Disseldorf (Hausanschrift: Cecilienallee 3,
40474 Dusseldorf) eingeht.

Die Beschwerde ist zu begriinden. Die Frist fur die Beschwerdebegrindung betrégt einen
Monat. Sie beginnt mit der Einlegung der Beschwerde und kann auf Antrag von dem oder
der Vorsitzenden des Beschwerdegerichts verl&ngert werden. Die Beschwerdebegriindung
muss die Erklarung, inwieweit der Beschluss angefochten und seine Abanderung oder
Aufhebung beantragt wird, und die Angabe der Tatsachen und Beweismittel, auf die sich die.’
Beschwerde stltzt, enthalten. Die Beschwerdeschrift und Beschwerdebegriindung miissen
durch einen Rechtsanwalt unterzeichnet sein.

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung (§ 76 Abs. 1 EnWG).

Bonn, den 16.02.2009

Vorsitzender Beisitzer Beisitzer
F Bender atz
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Anlage 0

" Deckblatt

EON Bayem AG

Stammdaten

Aktenzeichen:

Netzbetreiber:

E.ON Bayern AG

Bundesland:

Bayern

Zustandigkeit:

Bund

Verfahren:

Regelverfahren

Basisjahr:

Betriebsnummer:

Netznummer:

2006

1
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A2 Aufwandsparameter
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Anlage 1 Erldsobergrenze
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Anlage | Erdsobergrenze
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Anlage 1 Erlésobergrenze

Stand: 13. 02. 2009

Seite 3 von 3







Anlage 2 Aufwandsparameter E.ON Bayern AG

Stand: 13.02.2009
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Anlage 3 Vergleichsparameter E.ON Bayern AG

Nr. Strukturparameter Wert: Einheit:
1 |Summe der Anschlusspunkte in den Ebenen Hochspannung Anzahl
(HS) / Mittelspannung (MS) / Niederspannung (NS)
2 |Stromkreislange Kabel in der Mittelspannung (MS) - km
3 |Stromkreislange Freileitung in der Mittelspannung (MS) I
4 |Jahreshéchstlast der Umspannung Hoch-/Mittelspannung - kW
(HS/MS)
5 |Jahreshéchstlast der Umspannung Mittel-/Niederspannung _ kW
(MS/NS)
6 |Umspannstationen - Anzahl
7 |Installierte dezentrale Erzeugerleistungen aller EEG-Anlagen, I <A
KWK-Anlagen und aller sonstigen Anlagen
8 |Versorgte Flache in der Niederspannung (NS) - km*
9 |Leitungslange Kabel in der Hochspannung (HS) korrigiert um Hkm
Fremdnutzungsanteil
10 |Leitungslénge Freileitung in der Hochspannung (HS) korrigiert um W(km
Fremdnutzungsanteil
11 [Leitungslange in der Niederspannung (NS) <
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Anlage 4 Vergleichbarkeitsrechnung E.ON Bayern AG

Stand: 13.02.2009 Seite 1 von 16



Anlage 4 Vergleichbarkeitsrechnung E.ON Bayern AG
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Anlage 4 Vergleichbarkeitsrechnung E.ON Bayern AG
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Anlage 4 Vergleichbarkeitsrechnung E.ON Bayern AG
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Anlage 4 Vergleichbarkeitsrechnung E.ON Bayern AG
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Anlage 4 Vergleichbarkeitsrechnung E.ON Bayern AG
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Anlage 4 Vergleichbarkeitsrechnung E.ON Bayern AG
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Anlage 4 Vergleichbarkeitsrechnung E.ON Bayern AG
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Anlage 4 Vergleichbarkeitsrechnung E.ON Bayern AG
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Vergleichbarkeitsrechnung E.ON Bayern AG
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Anlage 4 Vergleichbarkeitsrechnung E.ON Bayern AG
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Anlage 4 Vergleichbarkeitsrechnung E.ON Bayern AG
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Vergleichbarkeitsrechnung E.ON Bayern AG
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Anlage 4 Vergleichbarkeitsrechnung E.ON Bayern AG
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Anlage 4 Vergleichbarkeitsrechnung E.ON Bayern AG
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Anlage 4 Vergleichbarkeitsrechnung E.ON Bayern AG
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Anlage 5 Ergebnisse Effizienzvergleich E.ON Bayern AG

Verfahren Effizienzwert

DEA.Normal
DEA.Standardisiert
SFA.Normal
SFA.Standardisiert

Stand: 13.02.2009 ' Seite 1 von 1



Anlage 6

Basisjahr:
Eigenkapitaiquote gem.
§ 7 StromNEV:

EK-Zins fir EK > 40%:

Anpassung EK-Verzinsung

EK < 40% davon Neuanlagen davon Altanlagen EK > 40%
davon Neuanlagen [bisher davon Altanlagen EK > 40% < "
EK < 40% 7,91%) [bisher 6,5%] [2006 = 4,3%] EK-Verzinsung laut Bescheid

‘,. :Jé-twl";f. ; f.'

EK < 40%

davan Neuanlagen
[9,29 %)

EK-Verzinsung mit

davon Altanlagen EK > 40%
angepassten Zinssitzen

[7,56%] [2006 = 4,3%)]

Stand: 13.02.2009

E.ON Bayern AG
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Anlage 7 Anerkennungsféahige E.ON Bayemn AG
periodenibergreifende
Saldierung
Basisjahr 2006 2007 2008

Kalkutationszinssatz

Vom Netzbetreiber beantragter Differenzbetrag

Durch Bundesnetzagentur gepriifter Differenzbetrag

davon Abweichung der Erlése

davon Abweichung der vorgelagerten Netzkosten

4,31%

davon Abweichung der vermiedene Netzentgelte

Aufgelaufene Zinsen bis Tilgungsbeginn

Ermittelte Annuitat*

* positive Werte
erlésobergrenz
enerhéhende
Betrage

Stand: 13.02.2009
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Anlage 8 Pauschalierter E.ON Bayern AG
Investitionszuschlag

Ermittlung des maximal zuldssigen pauschalierten Investitionszuschlages gem. § 25 ARegV
A Summe annuitatische Kosten pro Anlagengruppe
B zusétzliche Zinsen

C Basis zur Ermittlung des pauschalierten Investitionszuschlages (= A + B)
Pauschalierter Investitionszuschlag (= C x 0,01)

Stand: 13.02.2009 Seite 1 von 1



Anlage 9 Periodentbergreifende Saldierung 2006 E.ON Bayern AG

Berechnung der Periodeniibergreifenden Saldierung 2006 fiir die EOG 2009 und 2010

E.ON Bayern AG
CH RN

10001041 '
1

01.10.2006

2008 B o B FERS0 Y. - T T 0 ek S A e o)
2000 AN aEE TR SN e o AR
2010 G | Ty A SR 0T pe by

* Die Tilgung 2008 enthalt die aufgelaufenen Zinsen fiir 2006 und fur 2007 sowie den Tilgungsanteil
“* ab 2009 Zinsen bei endfalliger annuitatischer Tilgung

Vom Netzbetreiber
beantragter
Differenzbeltrag
Durch
Bundesnetzagentur
geprifter
Differenzbetrag

davon Abweichung
der Erlése
Aufgelaufene Zinsen
{bis Tilgung

|Ermiltelte Annuitat *

Stand: 13.02.2009 1von 1



	Beschluss BK8-08-1041-11
	Gründe
	I.
	II.
	III.
	IV.
	V.
	Rechtsmittelbelehrung
	Anlage



